Gesetzentwurf

der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Behindertengleichstellungs-
gesetzes

A. Problem und Ziel

In Deutschland leben laut dem Dritten Teilhabebericht der Bundesregierung Uber die Le-
benslage von Menschen mit Beeintrachtigungen rund 13 Millionen Menschen mit Behinde-
rungen — das sind etwa 16 Prozent der Gesamtbevolkerung. Nur 3 Prozent dieser Behin-
derungen sind angeboren — die groRe Mehrheit entsteht im Laufe des Lebens, vor allem im
Alter. Aufgrund des demografischen Wandels wird die Zahl der Menschen mit Behinderun-
gen steigen.

Far Menschen mit Behinderungen — ebenso wie fur ihre Familien und Freunde — ist Barrie-
refreiheit grundlegende Voraussetzung fur gleichberechtigte und gemeinschaftliche Teil-
habe in allen Lebensbereichen. Auch altere Menschen oder Eltern mit Kinderwagen profi-
tieren von Barrierefreiheit. Barrierefreie Angebote verbessern das Alltagsleben splrbar.
Barrierefreiheit ist der Schlissel zu einer inklusiven Gesellschaft und starkt den sozialen
Zusammenhalt.

Auch fir Unternehmen lohnt sich Barrierefreiheit: Sie bedeutet Zukunftsfahigkeit. Denn ein
barrierefreier Zugang zu Produkten und Dienstleistungen erschliel3t neue Kundengruppen
und fordert Innovationen.

Fur Politik und Verwaltung ist Barrierefreiheit Ausdruck eines modernen Staatsverstandnis-
ses und ein wichtiger Schritt zur Umsetzung gesetzlicher Verpflichtungen: Schon seit 1994
garantiert das Grundgesetz in Artikel 3 Absatz 3 die Gleichbehandlung von Menschen mit
Behinderungen. Und seit 2009 ist Deutschland durch die UN-Behindertenrechtskonvention
(UN-BRK) verpflichtet, die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen
mit Behinderungen sicherzustellen.

Trotzdem zeigt die Teilhabeberichterstattung der Bundesregierung: Viele Menschen mit Be-
hinderungen stol3en im Alltag weiterhin auf physische und kommunikative Hindernisse, die
ihre Teilnabe erschweren oder ganzlich verhindern. Auch der UN-Fachausschuss fur die
Rechte von Menschen mit Behinderungen hat Deutschland 2023 dazu aufgefordert, die
Barrierefreiheit insbesondere beim Zugang zu Gitern und Dienstleistungen zu verbessern.

Der Koalitionsvertrag knlpft daran an und sieht vor, Barrierefreiheit sowohl im 6ffentlichen
Bereich weiter zu verbessern als auch in der Privatwirtschaft auf mehr Barrierefreiheit hin-
zuwirken.

Der vorliegende Gesetzentwurf verfolgt flr den privaten Bereich das Ziel, den Zugang zu
privaten Gutern und Dienstleistungen fir Menschen mit Behinderungen spurbar und nach-
haltig zu verbessern, ohne dabei Unternehmen unverhaltnismafig stark zu belasten.

Im 6ffentlichen Bereich verfolgt der Entwurf das Ziel, die bauliche und kommunikative Bar-
rierefreiheit in Bundesbehdrden und anderen o6ffentlichen Stellen des Bundes zu verbes-
sern.



B. Losung

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll die Barrierefreiheit in Deutschland sowohl im pri-
vaten als auch im 6ffentlichen Bereich umfassend verbessert werden.

Der Gesetzentwurf sieht vor, das bewahrte Regelungskonzept der angemessenen Vorkeh-
rungen auch im privaten Bereich anzuwenden. Das heif3t, private Anbieter von Gutern und
Dienstleistungen ermdglichen im Bedarfsfall durch individuelle, praktikable Losungen vor
Ort den Zugang zu ihren Angeboten. Statt detaillierter Barrierefreiheitsvorschriften setzt das
Regelungskonzept damit auf Eigenverantwortung und Dialog der Beteiligten. Dies tragt
auch der Tatsache Rechnung, dass schon heute viele private Anbieter den Zugang zu ihren
Angeboten barrierefrei gestalten.

Indem es den Zugang zu Gitern und Dienstleistungen sicherstellt, tragt das Gesetz zu einer
vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am
gesellschaftlichen Leben bei. Im Streitfall kann zunachst ein niedrigschwelliges, kosten-
freies Schlichtungsverfahren helfen.

Unternehmen konnen sich kostenlos durch die Bundesfachstelle Barrierefreiheit beraten
lassen. Dokumentations- oder Berichtspflichten entstehen nicht.

So wird Barrierefreiheit zur Chance: Sie fordert nicht nur ein selbstbestimmtes Leben von
Menschen mit Behinderungen und starkt den sozialen Zusammenhalt. Sie erhdht darliber
hinaus die Lebensqualitat vieler Menschen und eréffnet zugleich wirtschaftliches Potenzial.
Denn der gleichberechtigte Zugang zu Gutern und Dienstleistungen bedeutet neue Kun-
dengruppen, Innovation und internationale Wettbewerbsfahigkeit. In einer alter werdenden
Gesellschaft gewinnt Barrierefreiheit zudem an 6konomischer Relevanz.

Im 6ffentlichen Bereich sieht der Gesetzentwurf insbesondere folgende Anderungen vor:

Die Pflichten des Bundes zur Herstellung baulicher Barrierefreiheit werden konkretisiert.
Der Bund soll noch verbleibende Barrieren bis zum Jahr 2035 abbauen. Bis 2045 missen
die Barrieren abgebaut werden.

Bei der Bundesfachstelle flir Barrierefreiheit wird ein Bundeskompetenzzentrum fiir Leichte
Sprache und Deutsche Gebardensprache eingerichtet. Dieses soll die Bundesministerien
und ihre nachgeordneten Behdrden beraten, damit sie mehr 6ffentliche und politische In-
formationen in Gebardensprache und Leichter Sprache zur Verfligung stellen.

Kinftig missen neben Bescheiden, Allgemeinverfigungen, éffentlich-rechtlichen Vertragen
und Vordrucken auch alle Nachfragen und Hinweise seitens der Behdrden barrierefrei ge-
staltet werden. AulRerdem haben die Behoérden die Pflicht, Menschen mit geistigen oder
seelischen Behinderungen auf ihr Recht hinzuweisen, sich in einfacher und verstandlicher
Sprache beraten zu lassen.

Daruber hinaus wird das Amt der Beauftragten bzw. des Beauftragten der Bundesregierung
fur die Belange von Menschen mit Behinderungen in seiner Funktion und Wirksamkeit ge-
zielt gestarkt.

Zudem werden Ubergangsregelungen geschaffen, um die Qualitdtsanforderungen an As-
sistenzhunde sicherzustellen und die Verwaltungsverfahren zur Zertifizierung zu vereinfa-
chen.

DarUber hinaus werden redaktionelle Anpassungen ebenso wie sprachliche Vereinfachun-
gen fur eine bessere Verstandlichkeit und Lesbarkeit des Gesetzes vorgenommen.



C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Durch die Erweiterung der Aufgaben der Bundesfachstelle fir Barrierefreiheit und die Ein-
richtung des Bundeskompetenzzentrums Leichte Sprache und Gebardensprache bei der
Bundesfachstelle fir Barrierefreiheit ergibt sich dort ein Stellenmehrbedarf ab 2026 von
insgesamt 9 VZA (6 hD sowie 3 gD), ab 2027 von insgesamt 11 VZA (7 hD sowie 3 gD und
1 mD) bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. Hieraus ergeben
sich bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ab 2026 Personal- und
Sachkosten in Héhe von rund 1 508 000 Euro jahrlich, ab 2027 von rund 1 867 000 Euro
jahrlich. Da der Aufwand der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See durch
das BMAS zu erstatten ist, entstehen dem BMAS Aufwande in gleicher Hohe.

Im Zuge der Erweiterung der Aufgaben der Bundesfachstelle flr Barrierefreiheit (zum Bei-
spiel Beratung von privaten Anbietern von Gutern und Dienstleistungen, Beratung der Bar-
rierefreiheitsbeauftragten, Durchfilhrung von Schulungen), der Uberwachungsstelle des
Bundes fiir Barrierefreiheit von Informationstechnik und des Bundeskompetenzzentrums
Leichte Sprache/Gebardensprache entstehen ab 2026 zusatzlich Mehrausgaben fir die
Planung und Durchfiihrung von Veranstaltungen, Schulungen, Offentlichkeitsarbeit und
Projekten in Héhe von 300 000 Euro jahrlich.

Fir die Fachaufsicht Gber die Bundesfachstelle Barrierefreiheit entsteht im BMAS ein Mehr-
bedarf in Héhe von einer Stelle (1 hD), bzw. Personal- und Sachkosten in Hohe von rund
195 000 Euro jahrlich.

Bei der Schlichtungsstelle ergibt sich durch die Erweiterung der Aufgaben ein Stellenmehr-
bedarf in Hohe von 3 VZA (2 hD, 1 gD). Hieraus entstehen Personal- und Sachkosten in
Hohe von rund 673 000 Euro jahrlich.

Fur die zusatzlichen Schlichtungsfalle (400 Falle pro Jahr; Einzelkosten von 91 Euro) ent-
stehen zusatzlich Kosten in Hohe von rund 36 000 Euro fir angemessene Vorkehrungen
zur Barrierefreiheit. Darlber hinaus entstehen pro Jahr rund 50 000 Euro Kosten fiir zu-
satzliche Offentlichkeitsarbeit. AuRerdem entsteht jahrlicher Aufwand von 50 000 Euro fiir
ein speziell auf Schlichtung zugeschnittenes Vorgangsbearbeitungssystem.

Mit nicht titelscharf bezifferbaren Haushaltsausgaben wird im Bereich der Ubertragung von
Informationen und Dokumenten in Leichte Sprache sowie im Bereich der Kosten barriere-
freien Umbauens gerechnet. Der Bedarf an Dokumenten in Leichter Sprache ist nicht plan-
bar. Die Umbaukosten erstrecken sich Uber mehrere Jahre und sind in der Planung von
unwagbaren externen Faktoren abhangig. Wegen der Hohe sowie der Einzelheiten wird auf
die Ausflihrungen zum Erflllungsaufwand verwiesen.

Der dargestellte Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll in den jeweiligen Einzelpla-
nen finanziell und stellenmaflig kompensiert werden. Der dargestellte personelle Mehrbe-
darf im Haushalt der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ist den kiinf-
tigen Aufstellungs- und Genehmigungsverfahren zu den Haushalten der Deutschen Ren-
tenversicherung Knappschaft-Bahn-See vorbehalten.



E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fur Burgerinnen und Biirger

Fur Birgerinnen und Burger erhéht sich der jahrliche Erflllungsaufwand dadurch, dass sie
Rechte nach diesem Gesetz in Anspruch nehmen, um etwa 204 Stunden.

E.2 Erfullungsaufwand fir die Wirtschaft

Fir die Wirtschaft ergibt sich eine Anderung des jahrlichen Erfiillungsaufwands in Hohe
von rund 1 350 000 Euro. Diese Kosten entstehen aufgrund der Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention (Artikel 9). Denn laut Artikel 5 Absatz 2 UN-BRK verbieten die
Vertragsstaaten jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung und garantieren Men-
schen mit Behinderungen gleichen und wirksamen rechtlichen Schutz vor Diskriminierung,
gleichviel aus welchen Griinden. Zur Férderung der Gleichberechtigung und zur Beseiti-
gung von Diskriminierung sind die Vertragsstaaten verpflichtet, alle geeigneten Schritte zu
unternehmen, um die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen zu gewahrleisten (Arti-
kel 5 Absatz 3 UN-BRK). Schliel3lich verpflichtet Artikel 9 Absatz 1 die Vertragsstaaten
dazu, geeignete Malinahmen zu treffen, mit dem Ziel, fir Menschen mit Behinderungen
den gleichberechtigten Zugang zu unter anderem Einrichtungen und Diensten zu gewahr-
leisten, die der Offentlichkeit in stadtischen und landlichen Gebieten offenstehen oder fiir
sie bereitgestellt werden. Dies schliel3t den Zugang zu Giitern und Dienstleistungen ein
(Allgemeine Bemerkung Nummer 2 (2014) des UN-Fachausschusses fur die Rechte von
Menschen mit Behinderungen). Der neue § 7 setzt diese Regelungen eins zu eins um.
Die ,One In, One out Regel“ ist daher hier nicht einschlagig. Fur Unternehmen, die gemaf
§ 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Referentenentwurfs als 6ffentliche Stellen einzustu-
fen sind, ergibt sich ein einmaliger Erfullungsaufwand von 376 000 Euro.

Die Anderungen wirken sich nicht auf die Burokratiekosten aus Informationspflichten aus.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Fur die Verwaltung entsteht beim Bund ein jahrlicher Erfillungsaufwand von rund
2 653 000 Euro und ab 2027 betragt der jahrliche Erfillungsaufwand rund 2 819 000 Euro,
, der vollstandig auf Ebene des Bundes anfallt. AuRerdem fallt einmaliger Erfullungsauf-
wand auf Bundesebene von 69 600 000 Euro an. Der Groliteil dieser Summe wird sich auf
20 Jahre erstrecken. Pro Kalenderjahr ergibt sich ohne Berlcksichtigung méglicher Preis-
entwicklung dann ein Betrag in Hohe von durchschnittlich rund 3 480 000 Euro. Auch hier
findet die ,One In, One Out Regel” keine Anwendung. Denn die Verpflichtung aus Artikel 9
UN-BRK, Menschen mit Behinderungen gleichberechtigten Zugang zu verschaffen, um-
fasst auch die Feststellung und Beseitigung von Zugangshindernissen und -barrieren zu
Gebauden sowie die Férderung des Zugangs von Menschen mit Behinderungen zu Infor-
mationen und neuen Informations- und Kommunikationstechnologien.

Die Finanzierung des Erflllungsaufwands der Verwaltung soll durch Kompensation in den
jeweils betroffenen Einzelplanen erfolgen.

F. Weitere Kosten

Es ist nicht auszuschlieen, dass durch die Umsetzung dieses Gesetzes ein geringer Preis-

anstieg der betreffenden Produkte und Dienstleistungen entsteht. Bei den Landern werden
aufgrund der neuen Klagemdglichkeiten Kosten flir die Justiz entstehen
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Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Behindertengleichstellungs-
gesetzes
Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Anderung des Behindertengleichstellungsgesetzes

Das Behindertengleichstellungsgesetz vom 27. April 2002 (BGBI. | S. 1467, 1468), das

zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBI. | S. 760) geandert worden
ist, wird wie folgt geéandert:

1. Die Inhaltsubersicht wird wie folgt geandert:

a) Die Angabe zu § 7 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

,§ 7 Benachteiligungsverbot

§ 7a Zulassige unterschiedliche Behandlung

§ 7b Anspriiche

§ 7c¢ Duldungspflicht®.

b) Die Angabe zu § 8 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,§ 8 Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr®.

c) Die Angabe zu § 12c wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,§ 12¢c Uberwachungsstelle fiir Barrierefreiheit von Informationstechnik".

d)

Die Angabe zu Abschnitt 4 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

LAbschnitt 4

Rechtsbehelfe und Schlichtungsverfahren®.
e) Die Angabe zu § 14 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

»§ 14 Vertretungsbefugnisse in gerichtlichen Verfahren®.

f)  Nach der Angabe zu § 19 wird der folgende Abschnitt 7 eingefligt:
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LAbschnitt 7

Ubergangsregelung

§ 20 Ubergangsregelung*.

In § 3 Satz 1 wird nach der Angabe ,Barrieren an der“ die Angabe ,vollen, wirksamen
und“ eingeflgt.

§ 7 wird durch die folgenden §§ 7 und 8 ersetzt:

§7

Benachteiligungsverbot

(1) Ein Trager offentlicher Gewalt darf Menschen mit Behinderungen nicht be-
nachteiligen.

(2) Ein Unternehmer, der der Offentlichkeit zur Verfligung stehende bewegliche
Glter anbietet oder Dienstleistungen anbietet oder erbringt, darf Menschen mit Behin-
derungen bei dem Zugang zu und der Versorgung mit diesen Gitern und Dienstleis-
tungen nicht benachteiligen.

(3) Eine Benachteiligung liegt vor, wenn

1. Menschen mit und ohne Behinderungen ohne zwingenden Grund unterschiedlich
behandelt werden und dadurch Menschen mit Behinderungen in der vollen, wirk-
samen und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeintrach-
tigt werden,

2. gegen eine gesetzliche Verpflichtung zur Herstellung von Barrierefreiheit versto-
Ren wird und dadurch Menschen mit Behinderungen in der vollen, wirksamen und
gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeintrachtigt werden,

3. einem Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen, die fur den
Verpflichteten keine unverhaltnismafige und unbillige Belastung darstellen, ver-
sagt werden; fir Unternehmer im Sinne des Absatzes 2 gelten alle baulichen Ver-
anderungen sowie Anderungen an Gltern und Dienstleistungen als unverhaltnis-
maRige und unbillige Belastung.

4. eine Belastigung oder eine sexuelle Belastigung im Sinne des § 3 Absatz 3 und 4
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes vorliegt oder

5. dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Menschen mit
Behinderungen gegenltber anderen Personen in besonderer Weise benachteiligen
konnen, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind
durch ein rechtmaRiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Errei-
chung dieses Zieles angemessen und erforderlich.

Angemessene Vorkehrungen im Sinne des Satzes 1 Nummer 3 erster Halbsatz sind
MafRnahmen, die im Einzelfall geeignet und erforderlich sind, um zu gewahrleisten,
dass ein Mensch mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen alle Rechte und
Grundfreiheiten genielden und ausiben kann.
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(4) Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 gilt nicht im Rahmen privatrechtlicher Mietverhalt-
nisse.

(5) Besondere Regelungen zugunsten von Menschen mit Behinderungen, insbe-
sondere im Neunten Buch Sozialgesetzbuch und dem Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz, bleiben unberihrt.

§7a
Zulassige unterschiedliche Behandlung

(1) Eine unterschiedliche Behandlung von Menschen mit und ohne Behinderun-
gen ist zulassig, wenn durch geeignete und angemessene MalRhahmen bestehende
Nachteile wegen einer Behinderung verhindert oder ausgeglichen werden sollen. Bei
der Anwendung von Gesetzen zur tatsachlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung
von Frauen und Mannern ist den besonderen Belangen von Frauen mit Behinderungen
Rechnung zu tragen.

(2) In Fallen des § 7 Absatz 2 ist eine Verletzung des Benachteiligungsverbots
nach § 7 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 nicht gegeben, wenn fir die unterschiedliche
Behandlung ein sachlicher Grund vorliegt.

(3) Beim Zugang zu Dienstleistungen, die eine privatrechtliche Versicherung zum
Gegenstand haben, ist eine unterschiedliche Behandlung nur zulassig, wenn diese auf
anerkannten Prinzipien risikoadaquater Kalkulation beruht, insbesondere auf einer ver-
sicherungsmathematisch ermittelten Risikobewertung unter Heranziehung statistischer
Erhebungen.

(4) Die Méglichkeit, unterschiedliche Bedingungen fir den Zugang zu einem Kre-
dit anzubieten und zu gewahren, die durch objektive Kriterien hinreichend gerechtfertigt
sind, bleibt unberuhrt.

§7b
Anspriche

(1) Wer nach § 7 Absatz 1 oder Absatz 2 benachteiligt wurde, kann die Beseiti-
gung der Benachteiligung verlangen. Sind weitere Benachteiligungen zu besorgen, so
kann Unterlassung verlangt werden. Weitergehende Anspriiche bleiben hiervon unbe-
ruhrt. In Fallen des § 7 Absatz 2 muss ein Anspruch innerhalb einer Frist von vier Mo-
naten geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist kann der Anspruch nur gel-
tend gemacht werden, wenn der Anspruchsinhaber ohne Verschulden an der Einhal-
tung der Frist gehindert war.

(2) Eine offentliche Stelle nach § 12 ist verpflichtet, den durch die Benachteiligung
entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies gilt nicht, wenn der Benachteiligende die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Wegen eines Schadens, der nicht Vermdgens-
schaden ist, kann die benachteiligte Person eine angemessene Entschadigung in Geld
verlangen. Fir offentliche Stellen nach § 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ist die Haftung
nach Satz 3 auf 1 000 Euro begrenzt. Dies gilt nicht, wenn die Entschadigungspflicht
durch ein vorsatzliches oder grob fahrlassiges Verhalten der 6ffentlichen Stelle nach §
12 herbeigefiihrt wurde. Gegentuber privaten Unternehmern kann kein Schadenser-
satzanspruch geltend gemacht werden. Weitergehende Ansprliche bleiben hiervon un-
berlhrt.
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(3) Verletzt ein Unternehmer das Benachteiligungsverbot nach § 7 Absatz 3 Satz
1 Nummer 2, kann abweichend von Absatz 1 ausschlieRlich die Feststellung des Ver-
stolRes verlangt werden.

§7c
Duldungspflicht

Vermieter, Verpachter und Eigentimer von Rdumen und Grundstiicken haben
Malnahmen zu dulden, die fur den jeweiligen Mieter oder Pachter zur Erfullung seiner
Pflichten nach § 7 erforderlich sind. § 554 des Blirgerlichen Gesetzbuchs und § 20 des
Wohnungseigentumsgesetzes bleiben unberinhrt.

§8
Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr

(1) Bauten des Bundes einschliellich der bundesunmittelbaren Koérperschaften,
Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts sollen im Rahmen von Bauaufgaben
des Bundes barrierefrei gestaltet werden.

(2) Der Bund, einschlieBlich der bundesunmittelbaren Kérperschaften, Anstalten
und Stiftungen des offentlichen Rechts, soll bauliche Barrieren in den Gebaudeteilen
seiner Bestandsbauten, soweit sie dem Publikumsverkehr dienen, feststellen und sie
unter Bertcksichtigung der baulichen Gegebenheiten, vorzugsweise anlasslich der
Durchflihrung investiver Baumalfinahmen, bis zum Ablauf des 31. Dezember 2035 ab-
bauen, sofern der Abbau nicht eine unangemessene wirtschaftliche Belastung darstellt.
Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2045 sind die baulichen Barrieren unter den Voraus-
setzungen des Satzes 1 festzustellen und abzubauen.

(3) Die Eigentimer der von den obersten Bundesbehdérden und Bundesorganen
genutzten Bestandsbauten verdéffentlichen alle finf Jahre, erstmals zum 1. Dezember
2027, die zum Abbau bestehender Barrieren in diesen Bestandsbauten getroffenen
MaRnahmen auf inren Webseiten, soweit keine Sicherheitsinteressen der Bundesre-
publik Deutschland entgegenstehen. Satz 1 gilt nur, wenn die Bestandsbauten im Ei-
gentum des Bundes stehen.

(4) Der Bund einschlieBlich der bundesunmittelbaren Koérperschaften, Anstalten
und Stiftungen des offentlichen Rechts ist verpflichtet, die Barrierefreiheit bei Anmie-
tungen der von ihm genutzten Bauten zu berlcksichtigen. Kunftig sollen nur barriere-
freie Bauten oder Bauten, in denen die baulichen Barrieren unter Berlcksichtigung der
baulichen Gegebenheiten abgebaut werden kdénnen, angemietet werden, soweit die
Anmietung nicht eine unangemessene wirtschaftliche Belastung zur Folge hatte.

(5) Sonstige bauliche oder andere Anlagen, 6ffentliche Wege, Platze und Stralen
sowie Offentlich zugangliche Verkehrsanlagen und Beforderungsmittel im 6ffentlichen
Personenverkehr sind nach MaRRgabe der einschlagigen Rechtsvorschriften des Bun-
des barrierefrei zu gestalten.

(6) Fur die barrierefreie Gestaltung im Sinne der Absatze 1, 2 und 5 sind die all-
gemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Von diesen Anforderungen kann
abgewichen werden, wenn mit einer anderen Losung in gleichem Male die Anforde-
rungen an die Barrierefreiheit erflllt werden.
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(7) § 554 des Biirgerlichen Gesetzbuchs und § 20 des Wohnungseigentumsge-
setzes bleiben unberihrt.

(8) Landesrechtliche Bestimmungen, insbesondere die Landesbauordnungen,
bleiben von den Verpflichtungen nach dieser Vorschrift unberthrt.

(9) Die Vorschrift gilt nicht fir militdrisch genutzte Einrichtungen und Einrichtun-
gen der Sicherheitsbehoérden.”

§ 9 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,Rechtsverordnung nach Absatz 2“ durch die
Angabe ,Kommunikationshilfenverordnung“ ersetzt.

b) Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 eingeflugt:

»(3) Bei Gefahren flr Leben und Gesundheit der Burgerinnen und Blrger im
Bundesgebiet stellen die Trager offentlicher Gewalt die der Allgemeinheit zur Ver-
fugung gestellten Informationen auch in Deutscher Gebardensprache bereit.*

§ 10 Absatz 1 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 wird die Angabe ,Bescheiden, Allgemeinverfiigungen, offentlich-rechtli-
chen Vertragen und Vordrucken® durch die Angabe ,Bescheiden, Allgemeinverfi-
gungen, 6ffentlich-rechtlichen Vertragen, Vordrucken, Nachfragen und Hinweisen®
ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe ,Rechtsverordnung nach Absatz 2“ durch die Angabe
,verordnung Uber barrierefreie Dokumente in der Bundesverwaltung“ und die An-
gabe ,Bescheide, 6ffentlich-rechtliche Vertrage und Vordrucke® durch die Angabe
.Bescheide, o6ffentlich-rechtliche Vertrage, Vordrucke, Nachfragen und Hinweise®
ersetzt.

§ 11 wird durch den folgenden § 11 ersetzt:

-8 11
Verstandlichkeit und Leichte Sprache

(1) Trager offentlicher Gewalt sollen mit Menschen mit geistigen oder seelischen
Behinderungen in einfacher und verstandlicher Sprache kommunizieren. Auf Verlan-
gen sollen sie ihnen insbesondere Bescheide, Allgemeinverfligungen, 6ffentlich-recht-
liche Vertrage, Vordrucke, , Nachfragen und Hinweise in einfacher und verstandlicher
Weise erlautern.

(2) Ist die Erlauterung nach Absatz 1 nicht ausreichend, sollen Trager 6ffentlicher
Gewalt auf Verlangen Menschen mit geistigen oder seelischen Behinderungen Be-
scheide, Allgemeinverfiigungen, 6ffentlich-rechtliche Vertrage, Vordrucke, Nachfragen
und Hinweise in Leichter Sprache erlautern.

(3) Der Trager offentlicher Gewalt muss einen Menschen mit geistigen oder see-
lischen Behinderungen auf seine Rechte nach den Absatzen 1 und 2 hinweisen, wenn
er Kenntnis vom Vorliegen einer solchen Beeintrachtigung hat.
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(4) Kosten fiir Erlauterungen im notwendigen Umfang nach Absatz 1 oder 2 sind
von dem zustandigen Trager 6ffentlicher Gewalt zu tragen. Der notwendige Umfang
bestimmt sich nach dem individuellen Bedarf der Berechtigten.

(5) Trager offentlicher Gewalt sollen Informationen vermehrt in Leichter Sprache
bereitstellen. Die Bundesregierung wirkt darauf hin, dass die Trager offentlicher Gewalt
die Leichte Sprache starker einsetzen und ihre Kompetenzen fiir das Verfassen von
Texten in Leichter Sprache auf- und ausgebaut werden.

(6) Bei Gefahren fir Leben und Gesundheit der Blrgerinnen und Birger im Bun-
desgebiet stellen die Trager offentlicher Gewalt die der Allgemeinheit zur Verfligung
gestellten Informationen auch in Leichter Sprache bereit.”

Die § 12 und § 12a werden durch die folgenden § 12 und § 12a ersetzt:

»S 12
Offentliche Stellen des Bundes
(1) Offentliche Stellen des Bundes sind
1. Trager offentlicher Gewalt,

2. juristische Personen des offentlichen oder des privaten Rechts, die im Allgemein-
interesse liegende Aufgaben erflllen, wenn sie

a) Uberwiegend vom Bund finanziert werden,
b) hinsichtlich ihrer Leitung oder Aufsicht dem Bund unterstehen oder

c) ein Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan haben, das mehrheitlich aus
Mitgliedern besteht, die durch den Bund ernannt worden sind,

3. Vereinigungen, an denen mindestens eine 6ffentliche Stelle nach Nummer 1 oder
Nummer 2 oder der Bund beteiligt ist, wenn

a) die Vereinigung Uberwiegend vom Bund finanziert wird,

b) die Vereinigung Uber den Bereich eines Landes hinaus tatig wird,

c) dem Bund die absolute Mehrheit der Anteile an der Vereinigung gehért oder
d) dem Bund die absolute Mehrheit der Stimmen an der Vereinigung zusteht.

Eine Uberwiegende Finanzierung durch den Bund wird angenommen, wenn er mehr
als 50 Prozent der Gesamtheit der Mittel aufbringt.

(2) Parteien im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 des Parteiengesetzes und Fraktio-
nen im Deutschen Bundestag stehen 6ffentlichen Stellen des Bundes gleich.
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§ 12a

Barrierefreie Informationstechnik

(1) Offentliche Stellen des Bundes gestalten ihre Websites und mobilen Anwen-
dungen, einschliel3lich der fur die Beschaftigten bestimmten Angebote im Intranet, bar-
rierefrei. Schrittweise, spatestens bis zum 23. Juni 2021, gestalten sie ihre elektronisch
unterstitzten Verwaltungsablaufe, einschliellich ihrer Verfahren zur elektronischen
Vorgangsbearbeitung und elektronischen Aktenfihrung, barrierefrei. Die grafischen
Programmoberflachen sind von der barrierefreien Gestaltung umfasst.

(2) Vom Anwendungsbereich ausgenommen sind folgende Inhalte von Websites
und mobilen Anwendungen:

1. Reproduktionen von Stucken aus Kulturerbesammlungen, die nicht vollstandig
barrierefrei zuganglich gemacht werden kénnen aufgrund

a) der Unvereinbarkeit der Barrierefreiheitsanforderungen mit der Erhaltung des
betreffenden Gegenstandes oder der Authentizitat der Reproduktion oder

b) der Nichtverfligbarkeit automatisierter und kosteneffizienter L6sungen, mit de-
nen die betreffenden Stiicke aus Kulturerbesammlungen in barrierefreie In-
halte umgewandelt werden konnen,

2. Archive, die weder Inhalte enthalten, die fir aktive Verwaltungsverfahren bendtigt
werden, noch nach dem 23. September 2019 aktualisiert oder Giberarbeitet wur-
den, sowie

3. Inhalte von Websites und mobilen Anwendungen von Rundfunkanstalten des Bun-
desrechts, die der Wahrnehmung eines 6ffentlichen Sendeauftrags dienen.

(3) Die barrierefreie Gestaltung erfolgt nach MalRgabe der aufgrund des § 12d zu
erlassenden Verordnung. Soweit diese Verordnung keine Vorgaben enthalt, erfolgt die
barrierefreie Gestaltung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

(4) Insbesondere bei Neuanschaffungen, Erweiterungen und Uberarbeitungen ist
die barrierefreie Gestaltung bereits bei der Planung, Entwicklung, Ausschreibung und
Beschaffung zu berlcksichtigen.

(5) Unberihrt bleiben die Regelungen zur behinderungsgerechten Einrichtung
und Unterhaltung der Arbeitsstatten zugunsten von Menschen mit Behinderungen in
anderen Rechtsvorschriften, insbesondere im Neunten Buch Sozialgesetzbuch.

(6) Von der barrierefreien Gestaltung kénnen offentliche Stellen des Bundes aus-
nahmsweise absehen, soweit sie durch eine barrierefreie Gestaltung unverhaltnisma-
Rig belastet wirden.

(7) Der Bund wirkt darauf hin, dass gewerbsmaRige Anbieter von Websites sowie
von grafischen Programmoberflachen und mobilen Anwendungen, die mit Mitteln der
Informationstechnik dargestellt werden, aufgrund von Zielvereinbarungen nach § 5 Ab-
satz 2 ihre Produkte so gestalten, dass sie barrierefrei genutzt werden kénnen.

(8) Angebote offentlicher Stellen im Internet, die auf Websites Dritter verdffentlicht
werden, sind soweit moglich barrierefrei zu gestalten.”
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In § 12b Absatz 2 Nummer 2 wird die Angabe ,zur Umsetzung der Barrierefreiheit"
durch die Angabe ,zu den gemaR § 12a Absatz 2 nicht vom Anwendungsbereich dieses
Gesetzes umfassten Inhalten® ersetzt.

§ 12c wird durch den folgenden § 12c ersetzt:

.8 12c
Uberwachungsstelle fiir Barrierefreiheit von Informationstechnik

(1) Bei der Bundesfachstelle fiir Barrierefreiheit wird eine Uberwachungsstelle fiir

Barrierefreiheit von Informationstechnik errichtet. Ihre Aufgaben sind:

1.

periodisch zu tUberwachen, ob und inwiefern Websites und mobile Anwendungen
der offentlichen Stellen des Bundes, einschlieRlich der Intranetangebote, sowie die
elektronisch unterstutzten Verwaltungsablaufe den Anforderungen an die Barrie-
refreiheit genlgen,

die offentlichen Stellen anlasslich der Ergebnisse der Uberwachungen nach Num-
mer 1 zu beraten,

den Bericht der Bundesrepublik Deutschland an die Kommission nach Artikel 8
Absatz 4 bis 6 der Richtlinie (EU) 2016/2102 vorzubereiten und

als sachverstandige Stelle die Schlichtungsstelle nach § 16 zu unterstutzen.

(2) Bei der Uberwachungsstelle wird ein Ausschuss fiir barrierefreie Informations-

technik eingerichtet; in dem Ausschuss sollen fachkundige Vertreterinnen und Vertre-
ter der folgenden Stellen vertreten sein:

1.

2.

der Uberwachungsstelle,
der Landes—Uberwachungsstellen,
der Verbande von Menschen mit Behinderungen und aus der Wirtschaft,

weitere fachkundige Personen, insbesondere aus der Wissenschaft und aus 6f-
fentlichen Stellen.

(3) Das Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales flihrt die Fachaufsicht Gber die

Uberwachungsstelle.

(4) Zur Vorbereitung der Berichterstattung an die Kommission teilen die Lander

der Uberwachungsstelle die Ergebnisse ihrer Uberwachung nach Artikel 8 Absatz 1 bis
3 der Richtlinie (EU) 2016/2102 in der Fassung vom 16. Oktober 2016 spatestens bis
zum 31. Oktober 2027 und danach regelmaRig alle drei Jahre mit.”

§ 12d wird wie folgt geandert:

a)

b)

c)

In Nummer 5 wird die Angabe ,Barrierefreiheit und“ durch die Angabe ,Barriere-
freiheit,” ersetzt.

In Nummer 6 wird die Angabe ,§ 13 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1.“ durch die Angabe
»8 12c Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und” ersetzt.

Nach Nummer 6 wird die folgende Nummer 7 eingeflgt:
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.. die Einzelheiten des Ausschusses nach § 12c Absatz 2, insbesondere die
Zusammensetzung des Ausschusses, das Verfahren der Berufung der Aus-
schussmitglieder, die Aufgaben des Ausschusses, die Amtszeit, die Rechte
und Pflichten der einzelnen Mitglieder sowie stellvertretenden Mitglieder.”

11. § 12e wird wie folgt geandert:

12.

13.

14.

a)

In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,typischerweise fiir den allgemeinen Publi-
kums- und Benutzungsverkehr zuganglichen® und die Angabe ,oder unbillige“ ge-
strichen.

Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»,(2) Ein VerstoR gegen Absatz 1 Satz 1 gilt als Benachteiligung im Sinne von
§ 7 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5.°

In Absatz 3 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe b wird die Angabe ,innerhalb von zwdlf
Monaten nach dem 1. Juli 2023“ durch die Angabe ,bis zum [einsetzen: Datum des
letzten Tages des sechsten auf die Verkindung folgenden Kalendermonats]® er-
setzt.

In § 12i Satz 2 wird die Angabe ,jahrlich“ durch die Angabe ,innerhalb des dritten Jahres
nach Erteilung” ersetzt.

In § 12k Satz 1 wird die Angabe ,2024“ durch die Angabe ,2025“ ersetzt.

§ 13 wird wie folgt geandert:

a)

Die Abséatze 2 und 3 werden durch die folgenden Absatze 2 und 3 ersetzt:

»(2) Die Bundesfachstelle fUr Barrierefreiheit ist zentrale Anlaufstelle zu Fragen
der Barrierefreiheit fur die Trager offentlicher Gewalt. Sie berat dartber hinaus
auch
1. die Ubrigen o6ffentlichen Stellen des Bundes,

2. die Schlichtungsstelle nach § 16,

3. die beauftragte Person nach § 17,

4. die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nach § 25 des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes,

5. die Wirtschaft,

6. die Verbande und

7. die Zivilgesellschaft im Rahmen eines gesetzlichen Auftrags oder auf Anfrage.
Ihre Aufgaben sind dariber hinaus:

1. Bereitstellung, Bindelung und Weiterentwicklung von unterstiitzenden Infor-
mationen zur Herstellung von Barrierefreiheit,

2. Unterstitzung der Beteiligten bei Zielvereinbarungen nach § 5im Rahmen der
verfugbaren finanziellen und personellen Kapazitaten,
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3. Tatigkeit als sachverstandige Stelle der Schlichtungsstelle nach § 16,

4. Aufbau und Pflege eines Netzwerks und Férderung von Wissenstransfer,
5. Anregung, Initiierung und Begleitung von Forschungsvorhaben,

6. Schulungen der 6ffentlichen Stellen zu Fragen der Barrierefreiheit und

7. Bewusstseinsbildung und Offentlichkeitsarbeit hinsichtlich Barrierefreineit.

Ein Expertenkreis, dem mehrheitlich Vertreterinnen und Vertreter der Verbande
von Menschen mit Behinderungen angehoren, berat die Fachstelle.

(3) Bei der Bundesfachstelle flir Barrierefreiheit wird ein Bundeskompetenz-
zentrum fir Deutsche Gebardensprache und Leichte Sprache eingerichtet. Das
Bundeskompetenzzentrum berat die Bundesministerien und deren nachgeordnete
Behorden insbesondere im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Informatio-
nen fir die Offentlichkeit und der Durchfiihrung von Veranstaltungen und Presse-
konferenzen. Im Einzelfall unterstitzt es hierbei im Rahmen seiner verfigbaren
personellen Kapazitaten. Die Unterstutzungsleistungen sind durch die Behorden,
die sie in Anspruch nehmen, zu finanzieren.®

b) In Absatz 4 werden die Angaben ,Durchfiihrung der in den Abséatzen 2 und 3 ge-
nannten Aufgaben® durch die Angabe ,Bundesfachstelle fur Barrierefreiheit® er-
setzt.

Die Uberschrift des Abschnitt 4 wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

+Abschnitt 4

Rechtsbehelfe und Schlichtungsverfahren®.

§ 14 wird durch den folgenden § 14 ersetzt:

,§ 14
Vertretungsbefugnisse in gerichtlichen Verfahren

Wenn ein Mensch mit Behinderungen in seinen Rechten aus diesem Gesetz ver-
letzt ist, kann er einen nach § 15 Absatz 3 anerkannten Verband beauftragen, an seiner
Stelle Rechtsschutz zu beantragen. Gleiches gilt bei VerstdRen gegen Vorschriften des
Bundesrechts, die einen Anspruch auf Herstellung von Barrierefreiheit im Sinne des
§ 4 oder auf Verwendung von Gebarden oder anderen Kommunikationshilfen im Sinne
des § 6 Absatz 3 vorsehen.*

§ 16 wird durch den folgenden § 16 ersetzt:
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»S 16
Schlichtungsverfahren

(1) Beider oder dem Beauftragten der Bundesregierung fir die Belange von Men-
schen mit Behinderungen nach Abschnitt 5 wird eine Schlichtungsstelle zur au3erge-
richtlichen Beilegung von Streitigkeiten nach den Absatzen 2 und 3 eingerichtet. Sie
wird mit neutralen schlichtenden Personen besetzt und hat eine Geschéaftsstelle. Das
Verfahren der Schlichtungsstelle muss insbesondere gewahrleisten, dass

1. die Schlichtungsstelle unparteiisch ist und unabhangig handelt,
2. die Verfahrensregeln fir Interessierte zuganglich sind,

3. die Beteiligten des Schlichtungsverfahrens rechtliches Gehdr erhalten, insbeson-
dere Tatsachen und Bewertungen vorbringen kdnnen,

4. die schlichtenden Personen und die weiteren in der Schlichtungsstelle Beschaftig-
ten die Vertraulichkeit der Informationen gewahrleisten, von denen sie im Schlich-
tungsverfahren Kenntnis erhalten und

5. eine barrierefreie Kommunikation mit der Schlichtungsstelle mdglich ist.

(2) Wer der Ansicht ist, in einem Recht nach diesem Gesetz verletzt worden zu
sein durch

1. offentliche Stellen des Bundes,

2. Eigentumer, Besitzer oder Betreiber von beweglichen oder unbeweglichen Anla-
gen und Einrichtungen,

3. Anbieter von Gultern und Dienstleistungen

kann bei der Schlichtungsstelle nach Absatz 1 einen Antrag auf Einleitung eines
Schlichtungsverfahrens stellen. Kommt wegen der behaupteten Rechtsverletzung
auch die Einlegung eines fristgebundenen Rechtsbehelfs in Betracht, beginnt die
Rechtsbehelfsfrist erst mit Beendigung des Schlichtungsverfahrens nach Absatz 7. In
den Fallen des Satzes 2 ist der Schlichtungsantrag innerhalb der Rechtsbehelfsfrist zu
stellen. Ist wegen der behaupteten Rechtsverletzung bereits ein Rechtsbehelf anhan-
gig, wird dieses Verfahren bis zur Beendigung des Schlichtungsverfahrens ausgesetzt.

(3) Ein nach § 15 Absatz 3 anerkannter Verband kann bei der Schlichtungsstelle
nach Absatz 1 einen Antrag auf Einleitung eines Schlichtungsverfahrens stellen, wenn
er einen Verstol einer 6ffentlichen Stelle des Bundes behauptet

1. gegen eine Vorschrift dieses Gesetzes,

2. gegen die Vorschriften des Bundesrechts zur Herstellung der Barrierefreiheit nach
§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder

3. gegen die Vorschriften des Bundesrechts zur Verwendung von Gebardensprache
oder anderer geeigneter Kommunikationshilfen nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3.

(4) Der Antrag nach den Absatzen 2 und 3 kann in Textform oder zur Niederschrift
bei der Schlichtungsstelle gestellt werden. Diese Ubermittelt zur Durchfiihrung des
Schlichtungsverfahrens eine Abschrift des Schlichtungsantrags an den Antragsgegner.
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(5) Die schlichtende Person wirkt in jeder Phase des Verfahrens auf eine gutliche
Einigung der Beteiligten hin. Sie kann einen Schlichtungsvorschlag unterbreiten. Der
Schlichtungsvorschlag soll am geltenden Recht ausgerichtet sein. Die schlichtende
Person kann den Einsatz von Mediation anbieten.

(6) Das Schlichtungsverfahren ist fiir die Beteiligten unentgeltlich.
(7) Das Schlichtungsverfahren endet mit
1. der Einigung der Beteiligten,
2. der Ricknahme des Schlichtungsantrags oder
3. der Feststellung, dass keine Einigung maoglich ist.
Im Fall des Satzes 1 Nummer 3 Ubermittelt die Schlichtungsstelle in Textform eine Be-
statigung an die Antragstellerin oder den Antragsteller, dass keine gutliche Einigung
erzielt werden konnte. Die Bestatigung wird auf Wunsch der Antragstellerin oder des
Antragstellers auch erteilt, wenn binnen einer Frist von drei Monaten nach Antragsein-
gang das beantragte Schlichtungsverfahren nicht durchgefihrt worden ist.*
§ 18 wird wie folgt geandert:
a) Nach Absatz 1 Satz 2 wird der folgende Satz eingefligt:
+Aufgabe der beauftragten Person ist es auch, mit den Stellen der Lander, anderer
Mitgliedstaaten der Europaischen Union und der Europaischen Union selbst, die
gleiche oder ahnliche Aufgaben haben wie die beauftragte Person, zusammenzu-
arbeiten.”
b) Der Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Zur Wahrnehmung der Aufgabe nach Absatz 1 beteiligen die Bundesmi-
nisterien die beauftragte Person friihzeitig bei allen Gesetzes-, Verordnungs- und
sonstigen wichtigen Vorhaben, soweit sie Fragen der Inklusion und Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen behandeln oder berthren.”

c) Nach dem Absatz 3 Satz 1 werden die folgenden Satze eingefiigt:
.Liegen der beauftragten Person hinreichende Anhaltspunkte vor, dass Trager 6f-
fentlicher Gewalt gegen das Benachteiligungsverbot verstof3en, so kann sie eine
Stellungnahme anfordern. Sie kann diese Stellungnahme mit einer eigenen Be-

wertung versehen und dem Trager offentlicher Gewalt zuleiten.”

Nach § 19 wird der folgende Abschnitt 7 eingefugt:
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LAbschnitt 7

Ubergangsregelung

§ 20
Ubergangsregelung

(1) Eine Ausbildungsstatte, die Assistenzhunde nach § 12f ausbildet, bedarf kei-
ner Zulassung nach § 12i Satz 1, wenn sie die folgenden Anforderungen erfllt:

1. die Anforderungen des § 12i Satz 3 Nummer 1 und 2 sowie

2. die Anforderungen des Abschnitts 3 der Assistenzhundeverordnung vom 19. De-
zember 2022 (BGBI. | S. 2436) gemal § 121

(2) Das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 hat die Ausbildungsstatte
dem Menschen mit Behinderungen zu Beginn der Ausbildung und dem Prufer (§ 12]
Absatz 2) bei einer Anmeldung zur Prifung (§ 12g) schriftlich zu versichern.

(3) Absatz 1 wird nicht mehr angewendet, sobald mindestens eine akkreditierte
fachliche Stelle nach § 12j Absatz 1 ihre Tatigkeit ab Erhalt der Akkreditierung Uber
zwolIf Monate ausilibt. Das Bundesministerium fur Arbeit und Soziales gibt den Tag, ab
dem Absatz 1 gemaR Satz 1 nicht mehr angewendet wird, im Bundesgesetzblatt be-
kannt.”

Artikel 2

Folgeanderungen

(1) Die Kommunikationshilfenverordnung vom 17. Juli 2002 (BGBI. | S. 2650), die zu-
letzt durch Artikel 12 Absatz 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBI. | S. 3229)
geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

In § 1 Absatz 2 wird die Angabe ,§ 1 Absatz 2 Satz 1 durch die Angabe ,§ 1 Absatz 1a“
ersetzt.

(2) Die Verordnung uber barrierefreie Dokumente in der Bundesverwaltung vom 17.
Juli 2002 (BGBI. | S. 2652), die durch Artikel 3 der Verordnung vom 25. November 2016
(BGBI. | S. 2659) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

In § 1 Absatz 2 wird die Angabe ,§ 1 Absatz 2 Satz 1“ durch die Angabe ,§ 1 Absatz 1a“
ersetzt.

(3) Die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung vom 12. September 2011
(BGBI. | S. 1843), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2023 (BGBI.
2023 | Nummer 286) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In § 3 Absatz 5 wird in der Angabe vor Nummer 1 die Angabe ,§13 Absatz 3" durch die
Angabe ,§ 12c Absatz 1“ ersetzt.
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In § 5 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,§ 13 Absatz 3“ durch die Angabe ,§ 12c Absatz
1% ersetzt

In § 6 Satz 1 wird die Angabe ,die offentlichen Stellen des Bundes im Rahmen der
Erstberatung nach § 13 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 des Behindertengleichstellungsge-
setzes” durch die Angabe ,die Trager offentlicher Gewalt nach § 13 Absatz 2 Satz 1
sowie dartber hinaus die Ubrigen 6ffentlichen Stellen des Bundes nach § 13 Absatz 2
Satz 2 Nummer 1 des Behindertengleichstellungsgesetzes® ersetzt.

In § 7 Absatz 4 Satz 3 wird die Angabe ,§ 13 Absatz 3“ durch die Angabe ,§ 12c Ab-
satz 1“ ersetzt.

In § 8 Absatz 1 wird die Angabe ,§ 13 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1“ durch die Angabe
»8 12c Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und die Angabe ,§ 13 Absatz 3“ durch die Angabe
.8 12c Absatz 1“ ersetzt.

In § 9 Absatz 1 wird die Angabe ,§ 13 Absatz 3 durch die Angabe ,§ 12c Absatz 1*
ersetzt.

(4) Die Assistenzhundeverordnung vom 19. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2436) wird

wie folgt geandert:

1.

In § 2 Satz 1 Nummer 3 und Nummer 4 wird die Angabe ,§ 12i Absatz 1 Satz 1* durch
die Angabe ,§ 12i Satz 1“ ersetzt.

In § 21 Absatz 5 wird die Angabe ,2025" durch die Angabe ,2027 ersetzt.

In § 29 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,§ 12i Absatz 1 Satz 1“ durch die Angabe ,§
12i Satz 1“ ersetzt.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am ersten Tag des auf die Verkiindung

folgenden Quartals in Kraft. Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe ¢, Nummer 13 und 19 tritt am
Tag nach der Verkindung in Kraft.

EU-Rechtsakte:

Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 iber den barri-
erefreien Zugang zu den Webseiten und mobilen Anwendungen 6ffentlicher Stellen (ABI. L 327 vom 2.12.2016,
S. 1).
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Begriindung

A. Allgemeiner Teil

. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Fir Menschen mit Behinderungen — ebenso wie fur ihre Familien und Freunde — ist Barrie-
refreiheit grundlegende Voraussetzung fur volle, wirksame und gleichberechtigte sowie ge-
meinschaftliche Teilhabe in allen Lebensbereichen. Auch altere Menschen oder Eltern mit
Kinderwagen profitieren von Barrierefreiheit. Barrierefreie Zugange verbessern das Alltags-
leben splrbar. Barrierefreiheit ist der Schliissel zu einer inklusiven Gesellschaft und starkt
den sozialen Zusammenhailt.

Ziel des Gesetzes ist es daher, die Barrierefreiheit im privaten und 6ffentlichen Bereich zu
verbessern.

Auch fur Unternehmen lohnt sich Barrierefreiheit: Sie bedeutet Zukunftsfahigkeit. Denn ein
barrierefreier Zugang zu Produkten und Dienstleistungen erschliel3t neue Kundengruppen
und schafft Anreize fur Innovationen.

Far Politik und Verwaltung ist Barrierefreiheit Ausdruck eines modernen Staatsverstandnis-
ses und ein wichtiger Schritt zur Umsetzung gesetzlicher Verpflichtungen.

Schon seit 1994 garantiert das Grundgesetz in Artikel 3 Absatz 3 die Gleichbehandlung von
Menschen mit Behinderungen.

Seit 2009 ist Deutschland durch die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) verpflich-
tet, die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
sicherzustellen.

Dazu gehort gemal Artikel 9 der UN-BRK auch die Verpflichtung, sicherzustellen, dass
Menschen mit Behinderungen einen gleichberechtigten Zugang zu allen Gutern und Dienst-
leistungen haben, die der Offentlichkeit offenstehen oder fir sie bereitgestellt werden.

Der UN-Fachausschuss fur die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat sich in seinen
abschlielRenden Bemerkungen vom 6. September 2023 zum zweiten und dritten periodi-
schen Bericht von Deutschland Uber die Umsetzung der UN-BRK besorgt gezeigt, dass
sich der gesetzliche Schutz vor Benachteiligung in Deutschland, von wenigen Ausnahmen
abgesehen, nicht auf private Anbieter von Gutern und Dienstleistungen erstreckt.

Fur den 6ffentlichen Bereich ergibt sich konkreter Handlungsbedarf aus der Evaluation des
BGG. Diese Evaluation, die im Zeitraum von August 2022 bis Mai 2023 durchgefiihrt wurde,
liefert umfassende Erkenntnisse darlber, ob die Ziele des BGG erreicht wurden und zeigt
an verschiedenen Stellen Verbesserungsbedarf auf.

. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs
Grundlage flr die Novellierung sind die Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag und die
Verpflichtungen aus der UN-BRK. Gleichzeitig werden die Ergebnisse der Gesetzesevalu-

ation bertcksichtigt.

Artikel 1 des Gesetzes enthalt die Novellierung des Behindertengleichstellungsgesetzes
(BGG) mit folgenden wesentlichen Anderungen:
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1. Ermoglichung von individuellen, praktikablen Losungen beim Zugang zu Giitern
und Dienstleistungen

Der Gesetzentwurf sieht vor, das bewahrte Regelungskonzept der angemessenen Vorkeh-
rungen auch im privaten Bereich anzuwenden. Danach sollen private Anbieter von Gutern
und Dienstleistungen im Bedarfsfall durch individuelle, praktikable Lésungen vor Ort den
Zugang zu ihren Angeboten ermdglichen. Statt detaillierter Barrierefreiheitsvorschriften
setzt das Regelungskonzept damit auf Eigenverantwortung und Dialog der Beteiligten. Dies
tragt auch der Tatsache Rechnung, dass schon heute viele private Anbieter den Zugang zu
ihren Angeboten barrierefrei gestalten.

Konkret sollen hierfir die verschiedenen Benachteiligungsgriinde des § 7 BGG, die bereits
jetzt fur die offentliche Hand gelten, auf private Anbieter von Gitern und Dienstleistungen
ausgeweitet werden. Menschen mit Behinderungen kdnnen so ihre Rechte auf gleichbe-
rechtigte Teilhabe effektiv durchsetzen. Gleichzeitig werden Unternehmen vor Uberforde-
rung geschutzt, denn sie missen nur dann angemessene Vorkehrungen bereitstellen, wenn
dies fur sie keine unverhaltnismafRige Belastung darstellt. Es werden keine neuen Barriere-
freiheitsstandards normiert und keine Berichts- und Dokumentationspflichten eingefihrt.

2. Einrichtung eines Bundeskompetenzzentrums fiir Leichte Sprache und Deut-
sche Gebardensprache bei der Bundesfachstelle fiir Barrierefreiheit

Mit dieser neuen Aufgabe flr die Bundesfachstelle fir Barrierefreiheit wird eine Vereinba-
rung aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. Ziel ist es, die Behdrden auf Bundesebene zu
beraten, damit sie mehr 6ffentliche und politische Informationen in Gebardensprache und
Leichter Sprache zur Verfigung stellen.

3. Effektive Ahndung von VerstoRen gegen das Benachteiligungsverbot

Der Entwurf sieht vor, dass benachteiligte Personen Beseitigung oder Unterlassung der
Benachteiligung verlangen kénnen. Gegen offentliche Stellen nach § 12 kénnen auch Scha-
densersatzanspriiche geltend gemacht werden.

4. Konkretisierung der Pflichten des Bundes zur Herstellung von baulicher Barrie-
refreiheit

Die Pflicht des Bundes zur Herstellung von baulicher Barrierefreiheit wird verscharft. Bauten
des Bundes einschlief3lich der bundesunmittelbaren Kérperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des o6ffentlichen Rechts sollen im Rahmen von Bauaufgaben des Bundes entsprechend
der allgemein anerkannten Regeln der Technik barrierefrei gestaltet werden. Der Bund soll
vorhandene Barrieren in fir den Publikumsverkehr 6ffentlich zuganglichen Gebaudeteilen
der Bestandsbauten bis 2035 abbauen. Bis 2045 mussen die Barrieren abgebaut werden.
Mit den Neuregelungen wird der Koalitionsvertrag umgesetzt.

5. Stiarkung des Amtes der oder des Beauftragten der Bundesregierung fiir die Be-
lange von Menschen mit Behinderungen

Das Amt der oder des Beauftragten der Bundesregierung fir die Belange von Menschen
mit Behinderungen wird gestarkt. So wird die friihzeitige Beteiligung der beauftragten Per-
son bei allen Gesetzes-, Verordnungs- und sonstigen wichtigen Vorhaben normiert, soweit
die Vorhaben Fragen der Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen behan-
deln oder berlhren. Die beauftragte Person wird ermachtigt, Stellungnahmen der 6ffentli-
chen Stellen einzufordern, wenn Anhaltspunkte flr einschlagige RechtsverstofRe vorliegen.
SchlieRlich wird die Zusammenarbeit mit den Beauftragten der Lander und &hnlichen Stel-
len der EU normiert.

Artikel 2 des Gesetzes enthalt Folgeanderungen in Rechtsverordnungen zum BGG.
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Artikel 3 enthalt die Regelung zum Inkrafttreten des Gesetzes.

1l. Alternativen

Keine.

V. Gesetzgebungskompetenz

Der Hauptteil der Regelungen des Artikels 1 sowie der Artikel 2 unterfallen der Regelungs-
kompetenz des Bundesgesetzgebers nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 (6ffentliche Far-
sorge (ohne das Heimrecht)) in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes
(GG). Hieraus ergibt sich eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes flir die Behinderten-
fursorge. Diese Kompetenznorm ist nicht eng auszulegen und erfasst auch praventive Mal}-
nahmen zum Ausgleich von Notlagen und besonderen Belastungen sowie Vorkehrungen
gegen die Gefahr der Hilfsbedurftigkeit. Daher sind auch bundesgesetzliche Regelungen
zur Gleichstellung und Schaffung von barrierefreien Verhaltnissen grundsatzlich von dieser
Verfassungsnorm gedeckt, da sie ein Leben von Menschen mit Behinderungen in der Ge-
sellschaft anstreben, das 6ffentliche und private Hilfeleistungen so weit wie mdglich ent-
behrlich machen soll. Die Ausweitung des Benachteiligungsverbots auf private Anbieter von
Gutern und Dienstleistungen in § 7 neu ist ebenfalls von der Gesetzgebungskompetenz des
Bundes aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 GG ge-
deckt. Die Regelungen sind zur Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interesse
im Sinne des Artikels 72 Absatz 2 GG erforderlich. Unterschiedliche Regelungen zum
Schutz von Menschen mit Behinderungen vor Benachteiligungen durch Trager 6ffentlicher
Gewalt und private Anbieter von Gitern und Dienstleistungen wirden zu einer Rechtszer-
splitterung fuhrten, die mit erheblichen Rechtsunsicherheiten und damit verbundener unzu-
mutbarer Barrieren fir Menschen mit Behinderungen einhergingen. Die Regelungen des
Artikels 1, die Verpflichtungen fur das Verwaltungsverfahren, den Bund und die Trager 6f-
fentlichen Gewalt des Bundes enthalten (§§ 1 Absatz 2 und 3, 4a, 7 Absatz 1, 8 bis 12b
neu), fallen qua Natur der Sache unter die Gesetzgebungskompetenz des Bundes.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und voélkerrechtlichen
Vertragen

Das Gesetz ist mit dem Recht der Europaischen Union und mit volkerrechtlichen Vertragen,
die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.

VL. Gesetzesfolgen

Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Der Gesetzentwurf schafft die Berichtspflicht der obersten Bundesbehdrden und Verfas-
sungsorgane zur baulichen Barrierefreiheit aus § 8 Absatz 3 sowie die Berichtspflicht der
obersten Bundesbehorden Gber den Stand der digitalen Barrierefreiheit aus § 12c¢ ab. Da-
mit werden unnétige Doppel-Belastungen vermieden und Kosten eingespart.

Fur die Privatwirtschaft schafft der Gesetzesentwurf flexible Regelungen. Starre Vorgaben,
die zur Uberregulierung filhren, sowie zuséatzlich belastende Berichts- oder Dokumentati-
onspflichten werden vermieden. Der Gesetzentwurf folgt damit den Empfehlungen des Nor-
menkontrollrats fir bessere Gesetzgebung.

Dariiber hinaus sind Anderungen mit klarstellender Wirkung enthalten, die die Anwendbar-
keit und Auslegung der Regelungen vereinfachen.
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Nachhaltigkeitsaspekte

Mit den Anderungen werden sowohl Ungleichheiten zwischen Menschen mit und ohne Be-
hinderungen verhindert, als auch der soziale Zusammenhalt bewahrt und verbessert. Denn
sie tragen dazu bei, Menschen mit Behinderungen die volle, wirksame und gleichberech-
tigte Teilhabe zu ermoglichen. Gleichzeitig wird mit der Ausweitung des Benachteiligungs-
verbots auf private Anbieter von Gitern und Dienstleistungen Menschen mit Behinderun-
gen die Moglichkeit gegeben, gleichberechtigt und umfassend am gesellschaftlichen und
kulturellen Leben teilzuhaben Der Gesetzentwurf steht daher im Einklang mit den Leitge-
danken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Nachhaltigkeits-
strategie.

Demografische Folgen

Die demografischen Folgen und Risiken des Gesetzes wurden anhand des vom Bundes-
ministerium des Innern veroéffentlichten Demografie-Checks geprift. Die vorgeschlagenen
Anderungen in Artikel 1 haben zugleich Relevanz fiir den demografischen Wandel in der
Gesellschaft. Die Ausweitung des Benachteiligungsverbots auf private Anbieter von Giitern
und Dienstleistungen wird zu einer Verbesserung der Barrierefreiheit beim Zugang zu die-
sen Gutern und Dienstleistungen filhren. Dies hat positive Auswirkungen auf die alterwer-
dende Bevolkerung. Mit dem Gesetzentwurf wird zudem die barrierefreie Kommunikation
zwischen Verwaltung und Birger verbessert. Die starkere Verpflichtung zur leicht verstand-
lichen, beziehungsweise Leichten Sprache hat zugleich positive Auswirkungen fir Men-
schen mit weniger oder keinen Deutschkenntnissen. Damit bertcksichtigt das Vorhaben die
voraussichtlichen Veranderungen aufgrund eines steigenden Anteils von neu zugewander-
ten Menschen mit haufig zumindest voribergehend geringeren Deutschkenntnissen an der
Gesamtbevdlkerung.

Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Durch die Erweiterung der Aufgaben der Bundesfachstelle fir Barrierefreiheit und die Ein-
richtung des Bundeskompetenzzentrums Leichte Sprache und Gebardensprache bei der
Bundesfachstelle fir Barrierefreiheit ergibt sich dort ein Stellenmehrbedarf ab 2026 von
insgesamt 9 VZA (6 hD sowie 3 gD), ab 2027 von insgesamt 11 VZA (7 hD sowie 3 gD und
1 mD) bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. Hieraus ergeben
sich bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ab 2026 Personal- und
Sachkosten in Hohe von rund 1 508 000 Euro jahrlich, ab 2027 von rund 1 867 000 Euro
jahrlich. Da der Aufwand der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See durch
das BMAS zu erstatten ist, entstehen dem BMAS Aufwande in gleicher Hohe.

Im Zuge der Erweiterung der Aufgaben (zum Beispiel Beratung von privaten Anbietern von
Gutern und Dienstleistungen, Beratung der Barrierefreiheitsbeauftragten, Durchfuhrung
von Schulungen) der Bundesfachstelle fiir Barrierefreiheit, der Uberwachungsstelle des
Bundes fir Barrierefreiheit von Informationstechnik und des Bundeskompetenzzentrums
Leichte Sprache/Gebardensprache entstehen ab 2026 zusatzlich Mehrausgaben fir die
Planung und Durchfiihrung von Veranstaltungen, Schulungen, Offentlichkeitsarbeit und
Projekten in Héhe von 300 000 Euro jahrlich.

Die der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See entstehenden Kosten wer-
den in voller Hohe vom BMAS erstattet. Dieser Mehraufwand entsteht daher in gleicher
Hohe beim BMAS.

Weitere Ausgaben ergeben sich aus der Erweiterung der Aufgaben der Schlichtungsstelle
nach § 16 und der Aufgaben der Beauftragten Person fir die Belange von Menschen mit
Behinderungen.
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Mit nicht titelscharf bezifferbaren Haushaltsausgaben wird im Bereich der Ubertragung von
Informationen und Dokumenten in Leichte Sprache sowie im Bereich der Kosten barriere-
freien Umbauens gerechnet. Der Bedarf an Dokumenten in Leichter Sprache ist nicht plan-
bar. Die Umbaukosten erstrecken sich Uber mehrere Jahre und sind in der Planung von
unwagbaren externen Faktoren abhangig. Wegen der Hohe sowie der Einzelheiten wird auf
die Ausflhrungen zum Erflllungsaufwand verwiesen.

4.1 Erweiterung der gesetzlichen Aufgaben der Bundesfachstelle Barrierefreiheit
(Mehraufwand der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See)

Die Ausweitung der Aufgaben der Bundesfachstelle (zum Beispiel die Beratung von priva-
ten Anbietern von Giitern und Dienstleistungen oder der Barrierefreiheitsbeauftragten in
den Unternehmen, Durchfiihrung von Schulungen, Tatigkeit als Sachverstandige Stelle
nach § 13 Absatz 2 Nummer 4) fihrt zu einem Mehrbedarf an Stellen (VZA - 3hD, 2 gD)
sowie Personal- und Sachkosten in Héhe von jahrlich rund 838 000 Euro.

Aufgabe Wertigkeit | PKS Anzahl Gesamt

Referent / Referentin | A14 187 819 Euro | 3 563 457 Euro
Sachbearbeitung A12 159 967 Euro | 1 159 967 Euro
Sachbearbeitung A9g 114 328 Euro | 1 114 328 Euro

4.2 Einrichtung des Bundeskompetenzzentrums Leichte Sprache/Gebérdensprache
bei der Bundesfachstelle fiir Barrierefreiheit (Mehraufwand der Deutschen Renten-
versicherung Knappschaft-Bahn-See)

Die Einrichtung des Bundeskompetenzzentrums bei der Bundesfachstelle fur Barrierefrei-
heit wird durch einen Aufbaustab ab 2026 vorbereitet. Der Aufbaustab soll die Grundlagen
fur die vollstandige Wahrnehmung der Aufgaben durch das Bundeskompetenzzentrum le-
gen. Fir den Aufbaustab werden vier VZA (3 hD sowie 1 gD) sowie Personal- und Sach-
kosten von rund 670 000 Euro bendtigt.

Aufbaustab zur Errichtung des Bundeskompetenzzentrums:

Aufgabe Wertigkeit | PKS Anzahl Gesamt

Referent / Referentin | A14 187 819 Euro | 1 187 819 Euro
Referent / Referentin | A13h 168 430 Euro | 2 336 860 Euro
Sachbearbeitung E10 145 793 Euro | 1 145 793 Euro

Das Bundeskompetenzzentrum soll ab 2027 seine Aufgaben (z. B. Beratung und Unterstit-
zung der Bundesministerien und deren nachgeordneter Behérden im Zusammenhang mit
der Bereitstellung von Informationen, Offentlichkeitsarbeit in Leichter Sprache und Gebér-
densprache) vollstandig wahrnehmen. Hieraus ergibt sich - zusatzlich zu den vier VZA im
Aufbaustab - ein Mehrbedarf von weiteren zwei VZA (1 hD sowie 1 mD) bzw. Personal- und
Sachkosten in Hohe von rund 359 000 Euro.

Aus den insgesamt sechs VZA ergeben sich ab 2027 Personal- und Sachkosten in Héhe
von insgesamt etwa 1 029 000 Euro jahrlich.

Bundeskompetenzzentrum (ab 2027):
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Aufgabe Wertigkeit | PKS Anzahl Gesamt

Referent / Referentin | A15 203 374 Euro | 1 203 374 Euro
Referent / Referentin | A14 187 819 Euro | 2 375 638 Euro
Referent / Referentin | A13h 168 430 Euro | 1 168 430 Euro
Sachbearbeitung E11 157 936 Euro | 1 157 936 Euro
Burosachbearbeitung | E9a 123 773 Euro | 1 123 773 Euro

4.3 Fachaufsicht iiber die Bundesfachstelle Barrierefreiheit (Mehraufwand des
BMAS)

Durch die Errichtung des Bundeskompetenzzentrums sowie die Ausweitung der Aufgaben
der Bundesfachstelle (§ 13 Absatz 4 BGG neu) erweitert sich ferner auch der Aufgabenbe-
reich der Fachaufsicht durch das BMAS (vgl. Ausfihrungen im Erflllungsaufwand). Insge-
samt ergibt sich ab 2026 ein Mehrbedarf von einer Stelle im hD und Personal- und Sach-
kosten von rund 195 000 Euro jahrlich im BMAS.

Aufgabe Wertigkeit | PKS Anzahl Gesamt

Referent / Referentin A14 194 804 Euro | 1 194 804 Euro

4.4 Erweiterung der Aufgaben der Schlichtungsstelle und beim Beauftragten der
Bundesregierung fiir die Belange von Menschen mit Behinderungen

Durch die Erweiterung der Aufgaben (insbesondere Ausweitung des Benachteiligungsver-
bots auf private Anbieter von Gutern und Dienstleistungen) ist mit einem Anstieg auch der
Inanspruchnahme des Schlichtungsverfahrens zu rechnen. Daraus ergibt sich bei der
Schlichtungsstelle ein Stellenmehrbedarf von 3 VZA (2 hD, 1 gD) und Personal- und Sach-
kosten in Hohe von rund 672 500 Euro jahrlich ab 2026.

Schlichtungsstelle:

Aufgabe Wertigkeit | PKS Anzahl Gesamt

Referatsleitung B3 265 933 Euro | 1 265 933 Euro

Referent / Referentin

(Schlichtung) A15 221 629 Euro | 1 221 629 Euro

Sachbearbeitung

(Schlichtung) A13g 184 916 Euro | 1 184 916 Euro

Fir die zusatzlichen Schlichtungsfalle 400 Falle pro Jahr; Einzelkosten in Hohe von 91
Euro) entstehen zusatzlich Kosten in Héhe von rund 36 400 Euro fir angemessene Vor-
kehrungen zur Barrierefreiheit. Dartber hinaus entstehen pro Jahr 50 000 Euro Kosten flr
zusétzliche Offentlichkeitsarbeit. AuRerdem entsteht jahrlicher Aufwand von 50 000 Euro
fur ein speziell auf Schlichtung zugeschnittenes Vorgangsbearbeitungssystem.



Mit nicht exakt bezifferbaren Haushaltsausgaben wird im Bereich der Ubertragung von In-
formationen und Dokumenten in Leichte Sprache sowie im Bereich der Kosten barriere-
freien Umbauens gerechnet. Die Umbaukosten erstrecken sich Uber mehrere Jahre und
sind in der Regel Bestandteil regelmafiger Um- und Erweiterungsbauten. Wegen der Hohe

-25-

sowie der Einzelheiten wird auf die Ausfihrungen zum Erfillungsaufwand verwiesen.

Der dargestellte Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll in den jeweiligen Einzelpla-
nen finanziell und stellenmaflig kompensiert werden. Der dargestellte personelle Mehrbe-
darf im Haushalt der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ist den kiinf-
tigen Aufstellungs- und Genehmigungsverfahren zu den Haushalten der Deutschen Ren-

tenversicherung Knappschaft-Bahn-See vorbehalten.

Tabelle: Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Nr. Regelung Kosten / Aufgabe Deckung in
§ 13 Absatz 2 Bgg | | 138 000 Europ. A. EPI. 11
4.1 ,
Artikel 1 Nummer 18 Aufggbgn der Bundesfachstelle Barrie- Kapitel 1105
refreiheit
§ 13 Absatz 3BGG | 070 000 Europ. A. EPI. 11
421 . .
. Bundeskompetenzzentrum Barrierefrei- .
Artikel 1 Nummer 18 heit - Aufbaustab Kapitel 1105
§ 13 Absatz 3 BGG 1 029 000 Euro p. A. ab 2027 EPI. 11
422 . .
Artikel 1 Nummer 18 Egi?deskompetenzzentrum Barrierefrei- Kapitel 1105
§ 13 Absatz 4 BGG | 195 000 Euro p. A. EPI 11
4.3
Artikel 1 Nummer 18 | Fachaufsicht BMAS Kapitel 1112
§ 16 BGG 809 000 Euro p. A. EPI. 11
4.4 : : .
: Fakultatives Schlichtungsverfahren bei .
Artikel 1 Nummer 22| Schlichtungsstelle n. § 16 BGG Kapitel 1112
2 812 000 Euro p. A. ab 2026
Gesamt 3 171 000 Euro p. A. ab 2027 EPI. 11

Erfillungsaufwand

Tabelle 1: Erfullungsaufwandsédnderungen der Biirgerinnen und Burger
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Veranderung des Aufwands

_ | Paragraph; : :
< N Comelger | samcner
Bezeichnung der Vorgabe Fallzahl . . .| Zeitaufwand
je Fall in Mi- | .
in Stunden
nuten
§ 10 BGG
Wahlrecht d. Form d. Zuganglich-
machung von Dokumenten fur 1532 4 102
blinde und sehbehinderte Men-
schen nutzen
§ 11 Absatz 1 und 2 BGG
Recht auf Erlauterungen in ver- | 1 532 4 102
standlicher oder Leichter Sprache
geltend machen
Summe (in Stunden pro Jahr) 204
Tabelle 2: Erfiillungsaufwandsanderungen der Wirtschaft
Fall- Kos- Jahrli- Einmali-
Vv Paragraph; zahl ten pro | cher Er- | ger Er-
or Fall (in | fallungs- | fiillungs-
abe . all (in | fullungs- | flllungs
9 Bezeichnung der Vorgabe €) aufwand | aufwand
(in T€) (in T€)
§ 7 Absétze 2 und 3 BGG s Ta-
5.2.1 | Verbot der Benachteiligung von Men- | 5400 bﬁltleer 1 350 0
schen mit Behinderungen beim Zugang gz p
zu Gutern und Dienstleistungen o
§ 12 Satz 1 Nummer 2 BGG
5.2.2 | Anpassung von Webseiten und mobilen | 25 15000 | O 375
Anwendungen (Unternehmen mit Auf-
gaben im Allgemeininteresse)
§ 12 Satz 1 Nummer 2 BGG
Veroffentlichung einer Erklarung zur
523 Barrierefreiheit der Websites und mobi- 25 18,15 10 0.5
len Anwendungen (Unternehmen mit
Aufgaben im Allgemeininteresse)
Summe (in T€) 1 350 375,5
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Tabelle 3: Erfullungsaufwandséanderungen der Verwaltung

Vor-
gabe

Paragraph;
Bezeichnung der Vorgabe;
Verwaltungsebene

Jahrlicher
Erfll-
lungs-auf-
wand (in
T€)

Einmali-
ger Erful-
lungs-auf-
wand (in
T€)

5.3.1

§ 8 Absatz 2 Satz 2 BGG (neu)
Barrierefreier Umbau von Bestandsbauten

69 600

Bund

§ 8 Absatz 3 BGG (neu)

Information Uber Stand der Barrierefreiheit in Be-
stands-gebauden auf der Webseite (Bundesbehdrden)
Eigentumer der von den obersten Bundesbehodrden
und Bundesorganen genutzten Bestandsbauten im Ei-
gentum des Bundes, einmal alle 5 Jahre

§ 10 BGG (neu)

Zuganglichmachung von Dokumenten fir blinde und
sehbehinderte Menschen im Verwaltungsverfahren
Bund

§ 11 Absatze 1 und 2 BGG (neu)

Erlauterung von Unterlagen in verstandlicher oder
Leichter Sprache auf Anfrage

Bund

Entfall § 12c Absatz 1 BGG

Berichterstattung der obersten Bundesbehoérden tber
den Stand der Barrierefreiheit an die Uberwachungs-
stelle des Bundes

§ 13 Absatz 2 BGG (neu)

Betrieb Bundesfachstelle Barrierefreiheit (Erweiterung
Aufgaben)

Bund

§ 13 Absatz 3 BGG (neu)

Einrichtung und Betrieb Bundeskompetenzzentrum fir
Leichte Sprache und Deutsche Gebardensprache bei
der Bundesfachstelle fur Barrierefreiheit (ab 2027)
Bund

Folge zu 5.3.7 und 5.3.8

Fachaufsicht Uber Bundesfachstelle Barrierefreiheit
und Bundeskompetenzzentrum Leichte Sprache/Deut-
sche Gebardensprache

Bund

§ 16 BGG

Betrieb Schlichtungsstelle (Erweiterung Aufgaben)
Bund

Summe (in T€)

5.3.2 39

5.3.3 440

5.3.4 466

5.3.5 -43

5.3.6 800

5.3.7 591

5.3.8 108

5.3.9 418

2819 69 600

5.1.  Erfiillungsaufwand der Biirgerinnen und Biirger

Die Bandbreite an Dokumenten, die Blrgerinnen und Blirger bei den Behérden anfordern
kénnen, wird durch § 10 BGG neu auf Nachfragen und Hinweise seitens der Behdrden
erweitert. Berechtigt sind dabei nur blinde und sehbehinderte Menschen. Im Rahmen der
Digitalisierung der Verwaltung wird von 1 532 einzelnen Verwaltungsleistungen des Bundes
ausgegangen. Es wird angenommen, dass es pro Leistung etwa eine zusatzliche Nach-
frage pro Jahr gibt. Der pro Fall hinterlegte Zeitaufwand betragt 4 Minuten. Es entsteht
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jahrlicher Erfullungsaufwand von 102 Stunden. Fir das Recht, Erlduterungen von Bundes-
behdrden in verstandlicher oder Leichter Sprache zu verlangen (§ 11 Absatz 1 und
2 BGG neu) entsteht ebenfalls ein Aufwand von 102 Stunden.

Far Blrgerinnen und Birger erhoht sich der jahrliche Erfillungsaufwand um 204 Stunden.

5.2.  Erfiillungsaufwand der Wirtschaft

Mit § 7 Absatz 2 und 3 neu wird die Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen
beim Zugang zu privaten Gutern und Dienstleistungen untersagt. Dazu gehért die Verpflich-
tung, im Einzelfall angemessene Vorkehrungen bereitzustellen. Fur die Wirtschaft wird ein
jahrlicher Erfullungsaufwand von rund 1,35 Mio. Euro geschéatzt. Fur Unternehmen, die ge-
mafR § 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Referentenentwurfs als 6ffentliche Stellen einzu-
stufen sind, ergibt sich zudem ein einmaliger Erflllungsaufwand von rund 376 000 Euro. Im
Folgenden wird die Schatzung des Erfillungsaufwands der Wirtschaft fur die einzelnen Re-
gelungsvorhaben dargestellt

5.2.1 Verbot der Benachteiligung von Menschen mit Behinderung beim Zugang zu
Gitern und Dienstleistungen

Mit dem ,Verbot der Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen beim Zugang zu
Gutern und Dienstleistungen® (§ 7 Absatz 2 und 3 neu) werden keine neuen Anforderungen
an Barrierefreiheit aufgestellt. Vielmehr wird die Benachteiligung beim Zugang zu Gutern
und Dienstleistungen untersagt. Der einzige kostenrelevante Tatbestand ist das Verbot, im
Einzelfall angemessene Vorkehrungen zu versagen.

Auswirkungen des Gesetzes

Die meisten Unternehmen stellen schon heute angemessene Vorkehrungen bereit, weil
Menschen mit Behinderungen zu ihren Kunden zahlen und es in ihrem unternehmerischen
Interesse liegt, fir diese Menschen den Zugang zu ihren Gitern und Dienstleistungen si-
cherzustellen. Ein Beispiel von vielen sind die Geschéafte des Einzelhandels, die der HDE
mit dem Qualitatszeichen ,Generationenfreundliches Einkaufen“ auszeichnet, weil sie u.a.
barrierefreie Zugangsmaoglichkeiten fur ihre Kunden schaffen. Durch die Neuregelung ent-
steht bei all diesen Unternehmen kein gesonderter Erfullungsaufwand. Sie ergreifen schon
jetzt - ohne gesetzliche Reglung - angemessene Vorkehrungen, weil sie aktiv auf die Be-
darfe ihrer Kundschaft reagieren.

Andere Unternehmen werden den Zugang zu ihren Gitern und Dienstleistungen moglich-
erweise erst in Folge des § 7 Absatz 2 und 3 neu barrierefrei ausgestalten. Ein Teil dieser
Unternehmen wird dies tun, ohne dass im konkreten Einzelfall ein Mensch mit Behinderun-
gen angemessene Vorkehrungen einfordert. Diese Unternehmen werden tatig noch bevor
sie mit der individuellen Forderung eines Menschen mit Behinderung konfrontiert sind. Das
kénnte beispielsweise der Fall sein, wenn sich ein Supermarkt nach Verabschiedung des
Gesetzes entschlielt, das HDE Qualitatszeichen ,Generationenfreundliches Einlaufen® zu
erwerben (mittelbare Wirkung der Neuregelung). lhre Aktivitat ist dem Erfullungsaufwand
des Gesetzes daher nicht zuzurechnen.

Unter den Erfullungsaufwand dieses Gesetzes fallen nur jene Unternehmen, die aufgrund
der § 7 Absatz 2 und 3 neu auf Hinweis eines Menschen mit Behinderungen eine ange-
messene Vorkehrung zur Uberwindung einer Barriere vornehmen. Auf sie hat die Neurege-
lung unmittelbare Wirkung. Nur die Unternehmen dieser Fallgruppe sind fir die Ermittlung
des Erfullungsaufwands relevant. Die H6he des Erfillungsaufwands des einzelnen Unter-
nehmens hangt ab von den Kosten pro angemessener Vorkehrung und von der Frage, ob
Verfahrenskosten flr eine Schlichtung entstehen.
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Kosten pro angemessener Vorkehrung

Die Kosten fir angemessene Vorkehrungen sind von einer Vielzahl einzelfallbezogener
Faktoren abhangig, darunter die Art und Schwere der Beeintrachtigung, die Art und Grofie
des Unternehmens, die Art der angebotenen Dienstleistung/des Produktes oder die Art und
der Umfang der Barriere. Vor diesem Hintergrund ist eine zuverlassige Bemessung der
Kosten fur das Ergreifen angemessener Vorkehrungen nicht moglich. Dass die Kosten flr
angemessene Vorkehrungen aufgrund der Einzelfallbezogenheit nicht belastbar beziffert
werden kdnnen, hat beispielsweise auch in Osterreich dazu gefiihrt, dass man entgegen
der sonst bestehenden Ublichkeit im Gesetzgebungsverfahren zum dortigen Bundesbehin-
dertengleichstellungsgesetz 2016 keinen Kostenrahmen benannt hat.

Bezuglich der Kosten pro angemessener Vorkehrung ist bei der Kalkulation zu bertcksich-
tigen, dass eine Vielzahl von angemessenen Vorkehrungen nahezu kostenfrei ist, wahrend
andere MalRnahmen Kosten nach sich ziehen konnen.

Zudem ist die Hohe der Kosten fiir eine angemessene Vorkehrung in jedem Fall nach oben
begrenzt, da Unternehmen eine angemessene Vorkehrung nur dann vornehmen missen,
wenn sie keine unverhaltnismalige finanzielle oder organisatorische Belastung darstellt.
Die VerhaltnismaRigkeitsprifung wird bei wirtschaftlich erfolgreichen gréoReren Unterneh-
men voraussichtlich zu anderen Ergebnissen fiihren als bei kleineren.

Fur die Schatzung werden Mittelwerte fur Mallnahmen aus vier Kostengruppen gebildet,
das heil3t, dass im Einzelfall auch niedrigere oder héhere Kosten denkbar sind:

Beschreibung beispielhafter Malnahmen Kos-
ten in
€

Szenario 1 ¢ Eine mitarbeitende Person liest einem blinden Men- | 0

schen die Speisekarte im Restaurant vor.

,keine Kosten* . , .
e Fur einen Menschen im Rollstuhl werden im Restau-

rant die Stuhle verriickt, damit am Tisch genligend
Platz fir den Rollstuhl ist.

e Im Supermarkt, der Uber einen fir den Rollstuhl zu
engen Eingangsbereich verfugt, kann der Mensch im
Rollstuhl seinen Einkaufszettel abgeben und der Ein-
kauf wird durch eine mitarbeitende Person erledigt,
soweit es die Personaldecke zu der gegebenen Zeit
zulasst.

¢ Eine mitarbeitende Person unterstitzt auf Wunsch
eines blinden Menschen diesen im Bekleidungsge-
schaft, bringt der Person zum Beispiel Kleidungssti-
cke einer anderen GrofRe zur Umkleidekabine.

e Eine mitarbeitende Person erklart einem Menschen
mit kognitiven Einschrankungen in moglichst einfa-
cher Sprache die Konditionen flir den Mobilfunk-Ver-
trag, den der Mensch abschlielien méchte.

e Angebot eines Frisiersalons fur Menschen im Autis-
mus-Spektrum Termine anzubieten, zu denen nach
der Erfahrung wenig Laufkundschaft zugegen ist.

o Das Hotel gibt dem kleinwiichsigen Gast einen Ho-
cker zum Erreichen des Waschbeckens.
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e Der private Kindergarten backt einen Muffin mit Su-
Rungsmitteln anstelle Zuckers fiir das Kind mit Dia-

betes Typ 1.
Szenario 2 e Kosten fiir Zuganglichkeit von Speisekarten oder Toi- | 50
lettenschilder fir Blinde: Einrichtung eines QR
.hiedrige  Kos- Codes.
ten®
e Kosten fir Strohhalme (50 Stiick, Edelstahl), damit
Menschen mit eingeschrankter Arm-/Handmobilitat
Getranke genief3en kdnnen.
Szenario 3 e Kosten fiir eine mobile Kunststofframpe zur Uberwin- | 250

dung von Stufen im Eingangsbereich.

,mittlere Kosten* . . . .
¢ Kosten fir einen faltbaren Tisch im Restaurant, damit

ein Mensch im Rollstuhl ggf. genauso gut wie Men-
schen ohne Behinderungen Speisen zu sich nehmen

kann.

Szenario 4 e Kosten flr taktiles Bodenmarkierungsband zum Auf- | 1 000
kleben fur ca. 60 m, womit zum Beispiel in einem gro-

,hohe Kosten" Ren Supermarkt die Gange und der Weg zur Kasse

ausgewiesen werden konnten.

e Kosten fir ein hochpreisiges Tablet, um mit Kunden
mit Horeinschrankungen zu kommunizieren.

Kosten fiir die Durchflihrung eines Schlichtungsverfahrens (§16)

Nach § 16 BGG kann ein Schlichtungsverfahren durchgefiihrt werden, um niedrigschwellig
eine Lésung zwischen Menschen mit Behinderungen und den Unternehmen zu suchen.

Bisher sind keine Daten des Schlichtungsverfahrens nach diesem Gesetz mit Unternehmen
im Sinne des § 7 Absatz 2 erfasst, da auch diese Unternehmen bisher nicht vom BGG
erfasst waren. Stattdessen werden die in OnDEA (Online Datenbank des Erfiillungsauf-
wands) hinterlegten Zeiten fur die Schlichtung im Bereich Verbraucherschutz nach dem
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) herangezogen. Nach diesen Daten fallt fur teil-
nehmende Wirtschaftsakteurinnen und -akteure bei den Verbraucherschlichtungsstellen ein
Zeitaufwand von 210 Minuten an. Dieser Zeitaufwand entsteht bei allen Wirtschaftsakteu-
ren, d. h. sowohl bei Verbraucherinnen und Verbrauchern als auch bei Unternehmen.

Fur Schlichtungsfalle nach diesem Gesetz ist davon auszugehen, dass diese grundsatzlich
immer von Blrgerinnen und Birgern beantragt werden, die sich in ihren Rechten nach die-
sem Gesetz verletzt sehen. Ein groRer Teil des Zeitaufwands entfallt dabei auf die Antrags-
formulierung und -begrindung. Der Zeitaufwand fur eine Erwiderung auf den Antrag wird
deutlich geringer ausfallen. Daher wird der Zeitaufwand hier mit durchschnittlich 120 Minu-
ten angesetzt.

Lohnsatz: 62,40 Euro/h (Wirtschaftszweig A-S, hohes Qualifikationsniveau). Es entsteht ein
jahrlicher Erfullungsaufwand fir die Unternehmen pro Schlichtungsverfahren von 125 Euro
(=120 Minuten/60 x 62,40 Euro/h).

Fallzahlen
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Unternehmen, die in Folge der Neuregelungen des § 7 Absatz 2 und 3 auf eine individuelle
Forderung nach angemessenen Vorkehrungen reagieren (unmittelbare Wirkung des Ge-
setzes), lassen sich in drei Fallgruppen unterscheiden:

1. Falle ohne Schlichtungsverfahren/angemessene Vorkehrungen ohne Kosten

In der ersten Gruppe werden Falle einvernehmlich und ohne Schlichtungsverfahren geklart.
Es wird vermutet, dass hier im Sinne beider Seiten schnelle und unkomplizierte Lésungen
vor Ort gefunden werden und keine oder nur sehr geringe Kosten entstehen. Die Fallzahl
ist wegen der vielen variablen Faktoren nicht quantifizierbar.

Das gilt auch fur Falle, in denen die Vornahme einer angemessenen Vorkehrung zwar ein-
malig Kosten verursacht hat, im Wiederholungsfall aber kostenlos ist; beispielsweise wenn
ein Unternehmen einen QR-Code geschaffen oder eine Plastikrampe angeschafft hat, diese
aber immer wieder verwendet werden, um Menschen mit Behinderungen den Zugang zu
ermoglichen.

Die Schatzung einer konkreten Fallzahl kann in beiden Fallgruppen dahinstehen, weil keine
bericksichtigungsfahigen Kosten entstehen.

2. Félle ohne Schlichtungsverfahren/angemessene Vorkehrungen mit Kosten

In der zweiten Gruppe werden Falle ebenfalls ohne Schlichtungsverfahren geklart, aller-
dings kommt es in dieser Gruppe zu kostenrelevanten Malnhahmen. Das Statistische Bun-
desamt geht davon aus, dass es in etwa 5 000 Fallen pro Jahr zu Aufwendungen kommen
wird.

3. Falle mit Schlichtungsverfahren/angemessene Vorkehrungen mit Kosten

Bei Fallen, in denen trotz des Hinweises eines Menschen mit Behinderungen keine ange-
messene Vorkehrung zur Beseitigung einer Barriere vorgenommen werden, kann die
Schlichtungsstelle eingeschaltet werden.

Laut Jahresbericht der Schlichtungsstelle von Mai 2024 werden derzeit jahrlich rd. 200
Schlichtungsverfahren durchgefiihrt. Davon betreffen 10 Prozent den Tatbestand der ,an-
gemessenen Vorkehrungen®, also 20 Falle. Da sich der Kreis der Schlichtungsgegner mit
dem vorliegenden Gesetzentwurf um Anbieter von Gitern und Dienstleistungen erweitert,
ist mit einem Anstieg der Schlichtungsfalle zu rechnen. Erfahrungen aus Osterreich zeigen,
dass nach Einfuhrung eines obligatorischen Schlichtungsverfahrens nicht mit einem expo-
nentiell hohen Anstieg an Schlichtungsverfahren zu rechnen ist. Nach Einfuhrung des obli-
gatorischen Schlichtungsverfahrens in Osterreich im Jahr 2005, wurden im Jahr darauf 42
Schlichtungsverfahren zum Bundesbehindertengleichstellungsgesetz durchgefihrt. In Os-
terreich leben ca. 1,4 Millionen Menschen mit Behinderungen. Auf die Anzahl an Menschen
mit Behinderungen in Deutschland hochgerechnet, entsprache dies 420 Verfahren. Das
sind 21-mal mehr Verfahren als im 6ffentlichen Bereich (Faktor 21, abgerundet Faktor 20).

Anders als in Osterreich ist das Schlichtungsverfahren nicht obligatorisch ausgestaltet. Zur
Bemessung des zu erwartenden Anstiegs von Schlichtungsfallen in Deutschland wird den-
noch der Faktor 20 herangezogen; das heif’t die Zahl der Schlichtungsfalle wegen ange-
messener Vorkehrungen im 6ffentlichen Bereich wird mit 20 multipliziert, sodass die jahrli-
che Fallzahl an Schlichtungsverfahren bei etwa 400 liegen durfte.

a) Es ist anzunehmen, dass von diesen 400 Fallen ungefahr die Halfte durch angemessene
Vorkehrungen ohne zusatzliche Kosten gelést werden, da diese ohne Aufwand innerhalb
bestehender Strukturen umgesetzt werden konnen.
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b) Nur in geschatzt 200 Fallen pro Jahr wird es zu Maflnahmen kommen, die nach einem
Schlichtungsverfahren Kosten verursachen.

Fur die Schatzung der Kosten fir angemessene Vorkehrungen in dieser Gruppe sind An-
nahmen darlUber zu treffen, wie die 200 Falle den o0.g. Kostenszenarien flir angemessene
Vorkehrungen zuzuordnen sind. Dabei sind nur die Kostenszenarien 2 - 4 zu berticksichti-
gen. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass aufgrund der Verhaltnismafigkeitsklau-
sel in § 7 Absatz 3 Ziffer 3 neu die Fallzahl von Szenario 2 ,niedrige Kosten® bis Szenario
4 ,hohe Kosten* abnimmit.

Kosten pro angemessener Vor- | Falle pro Kostenszenario
kehrung in €

Szenario 2 50 120 (60 %)

»hiedrige Kosten®

Szenario 3 250 48 (24 %)

,mittlere Kosten*

Szenario 4 1.000 32 (16 %)

,hohe Kosten®

Ergebnis

Der Erflllungsaufwand nach § 7 Absatz 2 und 3 setzt sich im Ergebnis zusammen aus

e den Sachkosten flr angemessene Vorkehrungen der 5.000 Unternehmen ohne
Schlichtungsverfahren sowie

e den Verfahrenskosten fir 400 Unternehmen mit Schlichtungsverfahren;

e von diesen entstehen 200 Unternehmen aullerdem Sachkosten flir angemessene
Vorkehrungen

Fir die 5000 Falle ohne Schlichtungsverfahren geht das Statistische Bundesamt fiir den
normaleffizienten Fall von Sachkosten von 250 Euro aus. Pro Jahr entsteht den Unterneh-
men folglich Aufwand in H6he von rund 1 250 000 Euro (5 000 Mallinahmen * 250 Euro).

Fur die Bearbeitung von 400 Schlichtungsfallen entsteht den Unternehmen ein jahrlicher
Aufwand von 50 000 Euro (400 Falle * 125 Euro).

Unter Bericksichtigung der Verteilung der 200 Falle mit Erflllungsaufwand auf die Kosten-
varianten ergibt sich in der Gruppe der Unternehmen mit Schlichtungsverfahren bzw. ein
jahrlicher Aufwand fir angemessene Vorkehrungen von 50 000 Euro.

Nachfolgende Tabelle fasst die relevanten Posten im Uberblick zusammen:
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Fallzahl | Ver- Kosten pro an- | Erfullunsgs-
fahrenskosten gemessener aufwand
pro Fall in € Vorkehrung in €

in €

Falle ohne Schlich-| 5000 Keine 250 1250 000
tungsverfahren mit
Kosten fir angemes-
sene Vorkehrungen
Falle mit Schlichtungs- | 400 125 50 000
verfahren

davon: mit | 200 50 in 120 Fallen | 50 000

Kosten fir

angemes- 250 in 48 Fallen

sene Vorkeh-

rungen 1.000 in 32 Fal-

len

Summe Erfiillungsaufwand 1 350 000

5.2.2 Anpassung von Webseiten und mobilen Anwendungen (Unternehmen mit Auf-
gaben im Allgemeininteresse)

Durch die Ausweitung der Definition der 6ffentlichen Stellen des Bundes unter § 12 Absatz
1 Satz 1 Nummer 2 neu missen jetzt auch Unternehmen, die im Allgemeininteresse lie-
gende Aufgaben gewerblicher Art wahrnehmen, ihre Websites und mobilen Anwendungen
anpassen. Laut Beteiligungsbericht 2022 ist der Bund an 51 Unternehmen mehrheitlich be-
teiligt. Es wird davon ausgegangen, dass bereits rund die Halfte davon diese Pflicht erflillt.
Die Fallzahl liegt damit bei 25. In Anlehnung an die Schatzung des Erflillungsaufwands zum
Gesetz zur Verlangerung befristeter Regelungen im Arbeitsférderungsrecht und zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2016/2102 Uber den barrierefreien Zugang zu den Websites und
mobilen Anwendungen 6ffentlicher Stellen (BT-Drucksache 19/2072) wird mit einem Sach-
aufwand von 15 000 Euro pro Fall gerechnet. Daraus ergibt sich ein einmaliger Erfillungs-
aufwand von 375 000 Euro.

5.2.3 Veroffentlichung einer Erklarung zur Barrierefreiheit der Websites und mobilen
Anwendungen

Durch die Ausweitung der Definition der 6ffentlichen Stellen in § 12 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 neu sind etwa 25 Unternehmen zur Veréffentlichung einer Erklarung zur Barrierefrei-
heit auf ihren Websites verpflichtet. Der Zeitaufwand liegt, analog zur bestehenden Vorgabe
der Verwaltung, bei 30 Minuten. Der durchschnittliche Stundenlohnsatz (vgl. Leitfaden Er-
fullungsaufwand) betragt 36,30 Euro. Der einmalige Erflllungsaufwand liegt bei rund
500 Euro.

5.3 Erfiillungsaufwand der Verwaltung

Fir die Verwaltung entsteht beim Bund ein jahrlicher Erfullungsaufwand von rund
2 653 000 Euro und ab 2027 betragt der jahrliche Erflllungsaufwand rund 2 819 000 Euro,
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der vollstandig auf Ebene des Bundes anfallt.. AulRerdem fallt einmaliger Erflllungsaufwand
auf Bundesebene von 69 600 000 Euro an. Der Grofteil dieser Summe wird sich auf 20
Jahre erstrecken. Pro Kalenderjahr ergibt sich ohne Berucksichtigung moglicher Preisent-
wicklung dann ein Betrag in HOhe von durchschnittlich rund 3 480 000 Euro. Die Finanzie-
rung des Erfullungsaufwands der Verwaltung soll durch Kompensation in den jeweils be-
troffenen Einzelplanen erfolgen. Im Folgenden wird die Schatzung des Erflllungsaufwands
der Verwaltung fur die einzelnen Regelungsvorhaben dargestellit.

5.3.1 Barrierefreier Umbau von Bestandsbauten

§ 8 Absatz 2 neu verpflichtet die Bundesverwaltung dazu, anlasslich investiver Baumal}-
nahmen bestehende Barrieren in den offentlich zuganglichen Gebaudeteilen seiner Be-
standsbauten bis 2045 abzubauen. Es wird flir die nachfolgende Kostenschatzung ange-
nommen, dass sich rund 70 % dieses Baubestandes im Eigentum der Bundesanstalt fur
Immobilienaufgaben (BImA) befinden.

Die BImA verfolgt eine integrierte zustandsorientierte Instandhaltungsstrategie. Der Gebau-
debestand wird laufend hinsichtlich seines Bauzustands erfasst und entsprechend in Zu-
standsklassen in den Bereichen Bauzustand, Energie/Klimaschutz und Barrierefreiheit ge-
gliedert. Diese Zustandsklassen stellen den Status Quo der jeweiligen Gebaude dar, aus
denen sich der Instandhaltungs- und Erneuerungsbedarf der Gebaude ableiten lasst. Diese
Zustandsklassifizierung ist wesentliche Grundlage der jahrlichen Investitions- und Baupla-
nungen der BImA. In der integrierten zustandsorientierten Instandhaltungsstrategie wird bei
Gebauden, die in die Investitions- und Bauplanung aufgenommen werden, jeweils der ge-
samte Instandhaltungs- und Erneuerungsbedarf abgearbeitet, nicht nur einzelne Aspekte
daraus. Nur so ist ein effizienter und wirtschaftlicher Einsatz der Planungs- und Finanzres-
sourcen und die Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebots zu gewahrleisten. Auf Basis der
bereits bestehenden Rechtslage (§ 8) gehdrt dazu auch die Anpassung an bestehende
Normierungen zur baulichen Barrierefreiheit oder allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik.

Das Klimaschutzgesetz (KSG) gibt in § 3 Absatz 2 als nationales Klimaschutzziel vor, dass
bis zum Jahr 2045 Netto-Treibhausgasneutralitat erreicht wird. Dabei wurden Sektoren ge-
bildet, in denen die Zielerreichung Gberwacht wird (Anlage 1 zu § 5 KSG, Ziff. 3: Gebaude).
Zur Erreichung des Klimaschutzziels sind verscharfte EnergieeffizienzmalRinahmen im 6f-
fentlichen Bauwesen des Bundes erforderlich. Dazu hat BMI die vom Bundeskabinett am
25.08.2021 beschlossenen ,Energieeffizienzfestlegungen fir klimaneutrale Neu-/Erweite-
rungsbauten und Gebaudesanierungen des Bundes - Vorbildfunktion Bundesgebaude fir
Energieeffizienz® in dem Erlass BW 1l 3 - 82012-12 / 10-11 niedergelegt.. In diesem Zusam-
menhang wurden Sanierungsraten im Bestand festgelegt, die sicherstellen sollen, dass bis
2045 alle Bestandsgebaude energetisch saniert sind.

Das bedeutet, dass die BImA ihre integrierte zustandsorientierte Instandhaltungsstrategie
aufgrund der Vorgaben des KSG in Verbindung mit den Regelungen aus den §§ 4, 5, 10
und 18 Absatz 1 des Gebaudeenergiegesetzes (GEG) so auszurichten hat, dass bis 2045
alle Gebaude so ertichtigt sind, dass sie den Mindestanforderungen nach dem energeti-
schen Standard Effizienzgebaude Bund 55 (EGB 55) entsprechen. Sie wird dabei weiter
nach den Grundsatzen der integrierten zustandsorientierten Instandhaltungsstrategie ver-
fahren, in einem Bau- oder Sanierungsvorhaben alle notwendigen Arbeiten durchzufihren.
In allen Bauvorhaben an Bestandsgebauden, die im Zusammenhang mit dem Sanierungs-
fahrplan nach dem o. g. Erlass des BMI durchgefiihrt werden, werden somit ohnehin auch
festgestellte bauliche Barrieren der Liegenschaften beseitigt. Das wiederum bedeutet, dass
aus der Festlegung des Ziels in § 8 Absatz 1 Satz 2 BGG -neu-, bestehende Barrieren in
offentlich zuganglichen Bereichen der zivil genutzten Bestandsbauten bis 2045 abzubauen,
grundsatzlich kein zusatzlicher Erflllungsaufwand entsteht.



-35-

Lediglich in den Fallen, in denen Bestandsbauten des Bundes bei der BImA keiner bauli-
chen MalRnahmen bedirfen, um den energetischen Standard EGB 55 zu erreichen, kann
die Zielstellung Barrierefreiheit bis 2045 einen zusatzlichen Erfullungsaufwand ausldsen.

Sind gesonderte MaRnahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit an Bestandsgebauden
erforderlich, so wird exemplarisch angenommen, dass je Gebaude die Herrichtung eines
barrierefreien Haupteingangs einschlieRlich AuRenbereich, der Einbau eines barrierefreien
Fahrstuhls, der Einbau eines barrierefreien WCs sowie additive barrierefreie Ausstattung
im Gebaude (z. B. taktile Beschilderungen, Markierungen, Kontraste) erforderlich sind. Fur
diese vier exemplarischen MaRnahmen wurden fir eine grobe Kostenabschatzung Brutto-
Durchschnittswerte ermittelt, die auf Erfahrungen beruhen. Diese liegen (auf Basis der Kos-
ten aus 2023):

fur Mallnahmen am Haupteingangsbereich bei rund 32 000 Euro,

fur einen barrierefreien Fahrstuhl bei rund 102 000 Euro,

bei einem barrierefreien WC bei rund 20 000 Euro
e und bei additiven MaRnahmen zur Barrierefreiheit bei 15 000 Euro.

Damit betragen die Baukosten durchschnittlich zusammen rund 169 000 Euro. Dazu sind
nach Erfahrungswerten noch rund 37,5 % Planungskosten zu addieren. Damit ergibt sich
ein durchschnittlicher Kostenaufwand pro Bestandsgebaude von rund 232 000 Euro brutto.
In der Praxis kénnen sich Kosten je Gebdude zwischen 80 und 120 % dieses Wertes erge-
ben. Aufaddiert ergeben sich fiir die angenommene Anzahl von Gebaude der BImA Kosten
von rund 69 600 000 Euro.

n Da nicht fur all diese Gebdude davon ausgegangen werden kann, dass eine barrierefreie
Sanierung erforderlich ist, wird von einem Schatzfaktor von 0,7ausgegangen, was zu Kos-
ten von 48 720 000 Euro flhrt.

Wie oben ausgefuhrt, wird angenommen, dass sich rund 70 % aller zivil genutzten 6ffentlich
zuganglichen Bestandsbauten des Bundes im Eigentum der BImA befinden. Bei anderen
mdglichen groRen Eigentiimern wie z. B. der Bundesagentur flr Arbeit, der Deutschen Ren-
tenversicherung, der Knappschaft-Bahn-See oder der Deutschen Bahn, kann davon aus-
gegangen werden, dass zivil genutzte 6ffentlich zugangliche Bestandsbauten (bei diesen
Beispielen i. d. R. Kundenkontakt) sich entweder in fremdem Eigentum befinden und ange-
mietet sind oder bereits zu einem héheren Anteil barrierefrei sind. Beim Erfullungsaufwand
aufgrund von § 8 Absatz 2 neu ist es deshalb angemessen, von (lediglich) 30 % Bundesim-
mobilien auszugehen, die sich nicht im Eigentum der BImA befinden.

Aufgerechnet auf 100 % ergibt sich somit ein geschatzter einmaliger Erfullungsaufwand fur
Gebaude im Eigentum des Bundes von rund 69 600 000 Euro. Bezogen auf 20 Jahre ergibt
dies, ohne Berilicksichtigung mdglicher Preisentwicklungen, einen jahrlichen Aufwand in
Hohe von 3 480 000 Euro auf der Ebene des Bundes.

5.3.2 Information iiber Stand der Barrierefreiheit in Bestandsgebauden auf der Web-
seite (Bundesbehorden)

Die Eigentimer der von den obersten Bundesbehérden und Bundesorganen genutzten Be-
standsbauten veroffentlichen alle funf Jahre die zum Abbau bestehender Barrieren getroffe-
nen MalRnahmen auf ihren Websites. Das gilt nur, wenn die Bestandsbauten im Eigentum
des Bundes stehen. Es wird von einem Zeitaufwand von ca. 120 Tagen (bzw. 172 800
Minuten) ausgegangen, die fur die Veroffentlichung bendtigt wird. Es wird der Stundenlohn-
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satz von 67,60 Euro fir Personen im héheren Dienst auf Bundesebene angesetzt. Der jahr-
liche Erflllungsaufwand betragt rund 39 000 Euro (172 800 Minuten/60*0,2* 67,6 Euro pro
Stunde).

Die Erfassung und Bereitstellung dieser Daten flhren zu einmaligen Personal- und Sach-
kosten, die aktuell aber nicht konkret zu beziffern sind.

5.3.3 Zuganglichmachung von Dokumenten fiir blinde und sehbehinderte Menschen
im Verwaltungsverfahren

Bei der Verwaltung entsteht weiterhin ein Erfullungsaufwand im Rahmen der Zuganglich-
machung von Dokumenten fur blinde und sehbehinderte Menschen im Verwaltungsverfah-
ren (schriftlich, elektronisch, akustisch, mindlich oder in sonstiger Weise) (§ 5 Ab-
satz 2 Satz 1 VBD i.V.m. § 10 neu). Es wird von einem Zeitaufwand von 255 Minuten und
einem Stundenlohnsatz von 67,60 Euro ausgegangen. Wie bei der Vorgabe der Blrgerin-
nen und Burger liegt die Fallzahl bei 1 532. Es entsteht ein jahrlicher Erfullungsaufwand
von 440 000 Euro.

5.3.4 Erlauterung von Unterlagen in verstandlicher oder Leichter Sprache auf Anfrage

Fur die Erlauterung von Unterlagen in verstandliche oder Leichte Sprache auf Anfrage ist
die Fallzahl ebenso mit 1 532 anzusetzen (§ 11 Absatz 1 und 2 neu). Pro Fall entsteht laut
OnDEA ein Zeitaufwand von 255 Minuten. Der Stundenlohnsatz liegt bei 67,60 Euro. Au-
Rerdem entstehen Sachkosten flr die Inanspruchnahme von Dritten von 17 Euro. Es ent-
steht jahrlicher Erfullungsaufwand (Bund) von 466 000 Euro, davon entfallen rund 26 000
Euro auf Sachkosten.

§ 11 Absatz 6; Bereitstellung von Informationen in Leichter Sprache bei Gefahren fir Leben
und Gesundheit: Durch die geringe Fallzahl entsteht nur geringfugiger jahrlicher Erflllungs-
aufwand.

5.3.5 Berichterstattung der obersten Bundesbehorden tber den Stand der Barriere-
freiheit an die Uberwachungsstelle des Bundes

Die Pflicht zur Berichterstattung iber den Stand der Barrierefreiheit an die Uberwachungs-
stelle des Bundes (§ 12c Absatz 1) entféllt. In Anlehnung an die Erflllungsaufwandsschat-
zung des Gesetzes zur Verlangerung befristeter Regelungen im Arbeitsférderungsrecht
und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 ber den barrierefreien Zugang zu den
Websites und mobilen Anwendungen 6ffentlicher Stellen wird von einem Zeitaufwand von
80 Stunden pro Bericht, der alle 3 Jahre erstellt werden muss, ausgegangen. Die Fallzahl
betragt 24 (15 Bundesministerien, das Bundeskanzleramt, das Bundesprasidialamt, der
Bundesrechnungshof sowie die/der Beauftragte der Bundesregierung fir Kultur und Me-
dien, 5 Bundesorgane). Der Stundenlohnsatz fur den hoheren Dienst auf Bundesebene liegt
laut Leitfaden Erfullungsaufwand bei 67,60 Euro. Die Entlastung auf Ebene des Bundes
betragt 43 000 Euro.

5.3.6 Einrichtung und Betrieb der Bundesfachstelle fiir Barrierefreiheit

Die Ausweitung der Aufgaben der Bundesfachstelle, zum Beispiel die Beratung von priva-
ten Anbietern von Gutern und Dienstleistungen sowie die Beratung des Barrierefreiheitsbe-
auftragten, die Etablierung als Sachverstandige Stelle, neue Aufgaben im Bereich der Of-
fentlichkeitsarbeit und die Konzeption und Durchflihrung von Schulungen sowie die Initiie-
rung und Durchflihrung von Forschungsprojekten verursacht Kosten. Im Ergebnis flhrt dies
zu einem hdheren Personalbedarf (3 hD, 2 gD). Mit der Aufgabenausweitung besteht auch
die Notwendigkeit, der Bundesfachstelle Sachmittel fir die Planung und Durchflihrung von
Veranstaltungen, Schulungen, Offentlichkeitsarbeit und Projekten in Héhe von 300 000
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Euro jahrlich zur Verfiigung zu stellen. Davon entfallen 150 000 Euro jahrlich auf die Uber-
wachungsstelle des Bundes fir Barrierefreiheit von Informationstechnik. Es entsteht jahrli-
cher Erflllungsaufwand von rund 800 000 Euro (rund 500 000 Euro Lohnkosten und
300 000 Euro Sachkosten).

5.3.7 Einrichtung eines Bundeskompetenzzentrums fiir Leichte Sprache und Deut-
sche Gebardensprache bei der Bundesfachstelle fiir Barrierefreiheit

Bei der Bundesfachstelle flir Barrierefreiheit wird ein Bundeskompetenzzentrum fir Leichte
Sprache und Deutsche Gebardensprache eingerichtet (§ 13 Absatz 3 neu). Das Bundes-
kompetenzzentrum soll alle Bundesministerien und ihre nachgeordneten Behdrden dabei
unterstitzen, Pressekonferenzen und offentliche Veranstaltungen sowie Informationen zu
Gesetzen und Verwaltungshandeln in Gebardensprache zu Ubersetzen und zu untertiteln
sowie die Angebote in Leichter bzw. einfacher Sprache auszuweiten.

Um den Aufbau des Bundeskompetenzzentrums mit seiner Aufgabenbreite (s. u.) vorzube-
reiten, werden insgesamt vier VZA benétigt: 3 VZA im hD und ein VZA im gD (Deutsche
Gebardensprache, Leichte Sprache, Buro und Unterstutzung). Es entsteht jahrlicher Erful-
lungsaufwand auf Ebene des Bundes von rund 425 000 Euro.

Das Bundeskompetenzzentrum hat perspektivisch die Aufgabe, den Bundesministerien
und nachgeordneten Behdrden den Zugang zu privaten Leistungserbringern zu erleichtern
und zu vermitteln, den Markt zu beobachten und im Sinne einer Qualitatssicherung Hin-
weise zu geben; zur Anwendung der Empfehlungen fiir Deutsche Leichte Sprache (DIN
SPEC 33429) zu beraten und bundesweit Kontakt zu Prifgruppen fir Leichte Sprache zu
halten; die Entwicklung von einschlagigen Kl-Anwendungen zu verfolgen, Produkte zu tes-
ten und zu bewerten und die Behérden zu ihrem Einsatz zu beraten sowie in Fragen zur
Auslegung und Anwendung der einschlagigen Regelungen dieses Gesetzes zu beraten.
Schliellich soll das Bundeskompetenzzentrum die Bundesministerien und deren nachge-
ordneten Behérden bei der Verdolmetschung/Ubersetzung unterstiitzen. Nach abgeschlos-
senem Aufbau des Bundeskompetenzzentrums mit zusatzlich 1 VZA im hD und 1 VZA im
mD ist somit ab 2027 mit einem jahrlichen Mehraufwand von rund 166 000 Euro zu rech-
nen. Mithin belauft sich der jahrliche Erfullungsaufwand ab 2027 auf insgesamt rund
591 000 Euro.

5.3.8 Fachaufsicht uiber die Bundesfachstelle fiir Barrierefreiheit und das Bundes-
kompetenzzentrum fiir Leichte Sprache und Deutsche Gebardensprache durch das
BMAS

Durch die Ausweitung der Aufgaben der Bundesfachstelle sowie die Einrichtung des Bun-
deskompetenzzentrums Leichte Sprache und Gebardensprache (§ 13 Absatz 3 neu) erwei-
tert sich ferner auch der Aufgabenbereich der Fachaufsicht durch das BMAS. Es wird von
einem héheren Aufwand fur die Abstimmung und Beratung mit der Bundesfachstelle zu
Konzepten, Schulungen und zur Forschung ausgegangen, um die Angemessenheit und
Zweckmafigkeit des Handelns der Bundesfachstelle zu beaufsichtigen und ihre Aktivitaten
im Kontext anderer Akteure im Bereich Inklusion und Teilhabe zu bewerten und ggf. Gber-
greifende Steuerungsaufgaben wahrzunehmen. Auch Abstimmung und Beratung mit sowie
Steuerung des Bundeskompetenzzentrums beim Aufbau seiner Struktur und der Implemen-
tierung seiner Aufgaben wird hoheren Aufwand verursachen. Dafiir wird ein VZA im hD
bendtigt. Es entsteht jahrlicher Erfullungsaufwand auf Ebene des Bundes von rund 108 000
Euro.

5.3.9 Betrieb und Aufgabenerweiterung der Schlichtungsstelle

Durch die Rechtsénderung (insbesondere Ausweitung des Benachteiligungsverbots auf pri-
vate Anbieter von Gutern und Dienstleistungen) wird es mehr Schlichtungsverfahren nach
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§ 16 Absatz 1 geben und damit wird auch der Personal- und Sachaufwand der Schlich-
tungsstelle steigen.

Es wird mit einem Anstieg um jahrlich 400 Falle bei der Schlichtungsstelle BGG gerechnet.
Zur Herleitung der Fallzahlen wird auf die entsprechenden Ausfiihrungen oben unter ,Erfll-
lungsaufwand fiir die Wirtschaft® verwiesen. Zur Bearbeitung der neuen Schlichtungsver-
fahren wird bei der Schlichtungsstelle mit einem Mehrbedarf gerechnet. Dartiber hinaus
sind die schlichtenden Personen mit organisatorischen Fragen, der fachlichen Fihrung der
Geschéaftsstelle, dem Haushalt, der Erstellung des Jahresberichts, der Offentlichkeitsarbeit
(Website, Publikationen, Vortrage, Veranstaltungen), Beratung zu einer Vielzahl von Anfra-
gen im Vorfeld von Schlichtungsverfahren, Austausch mit und Beratung von anderen Stel-
len und Gremientatigkeit. Durch die beabsichtigte Ausweitung der Zustandigkeit verbunden
mit Personalzuwachs ist eine Anderung bzw. Anpassung der Organisationsstruktur nétig,
damit die Schlichtungsstelle effektiv und effizient arbeiten kann. Im Ergebnis werden fur die
neue Aufbauorganisation zusatzlich 3 VZA (2 hD, 1 gD) benétigt. Dies entspricht Lohnkos-
ten in H6he von rund 281 000 Euro jahrlich.

Dazu kommen Sachkosten. Fir die zusatzlichen Schlichtungsfalle (rund 400 Falle pro Jahr)
entstehen jahrliche Kosten in Hohe von 91 Euro fur angemessene Vorkehrungen zur Barri-
erefreiheit (entspricht rund 37 000 Euro). Darlber hinaus entstehen pro Jahr rund 50 000
Euro Kosten fiir zusatzliche Offentlichkeitsarbeit. AuBerdem entsteht jahrlicher Aufwand
von 50 000 Euro fir ein speziell auf Schlichtung zugeschnittenes Vorgangsbearbeitungs-
system.

Insgesamt entsteht jahrlicher Erflllungsaufwand von rund 418 000 Euro auf Ebene des
Bundes.

6. Weitere Kosten

Es ist mit héheren Kosten fiir die Justiz zu rechnen. Eine geringe Preiserhéhung von Pro-
dukten und Dienstleistungen ist nicht auszuschlieRen.

7. Weitere Gesetzesfolgen

Durch die Ausweitung des Benachteiligungsverbots auf private Anbieter von Gutern und
Dienstleistungen wird die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an kulturellen Aktivi-
taten sowie der Freizeitgestaltung und Erholung gestarkt. Gleichzeitig wird durch die Ver-
ankerung des Konzepts der angemessenen Vorkehrungen im privaten Bereich der Dialog
zwischen Unternehmern und Menschen mit Behinderungen gestarkt und damit mittelfristig
auch das Bewusstsein firr Barrieren und Behinderungen gescharft. Damit einher geht auch
die Starkung der Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen als potenzielle wertvolle
Kunden. Dadurch wird der soziale Zusammenhalt der Gesellschaft gefordert.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des Behindertengleichstellungsgesetzes)
Zu Nummer 1

Mit den Anderungen in der Inhaltsiibersicht werden die Anpassungen im BGG dargestellt.
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Zu Nummer 2

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. Mit der Anderung wird der Behinderungs-
begriff weiter an die UN-BRK angepasst, indem die Wérter ,vollen® und ,wirksamen*® einge-
fugt werden.

Zu Nummer 3
Zur Uberschrift:

Mit der Anderung wird der neue, erweiterte Regelungsinhalt der Vorschrift erfasst. Dieser
umfasst nun neben dem Benachteiligungsverbot fiir Trager 6ffentlicher Gewalt auch ein
Benachteiligungsverbot, das sich an Personen richtet, die in Auslibung einer gewerblichen
oder selbstandigen beruflichen Tatigkeit bewegliche Giter anbieten oder Dienstleistungen
erbringen, die der Offentlichkeit zur Verfiigung stehen. Die neue Uberschrift tragt dem
Rechnung.

Zu Absatz 1:

Die Vorschrift enthalt wie der bisherige Satz 1 das zentrale Benachteiligungsverbot fir Tra-
ger offentlicher Gewalt. Die bisherigen Satze 2 und 3 gehen im kiinftigen Absatz 3 Nummer
1 und 4 auf.

Zu Absatz 2:

Der Absatz enthalt ein Benachteiligungsverbot flr gewerbliche oder selbstandig beruflich
tatige Anbieter von Glitern und Dienstleistungen, die der Offentlichkeit zur Verfiigung ste-
hen. Mit dieser Ausweitung des Benachteiligungsverbots wird eine dringende Empfehlung
des UN-Ausschusses fiur die Rechte von Menschen mit Behinderungen aus den abschlie-
Renden Bemerkungen zur Staatenprifung der Bundesrepublik Deutschland vom 11. Sep-
tember 2023 aufgegriffen und die UN-BRK weiter umgesetzt.

Die Regelung verpflichtet Unternehmer im Sinne des § 14 Blrgerlichen Gesetzbuches
(BGB). Ein gewerblicher Anbieter bt eine planvolle, nach auf3en gerichtete, auf gewisse
Dauer angelegte, selbststandige und wirtschaftliche Tatigkeit aus. Auf eine Gewinnerzie-
lungsabsicht kommt es nicht an, entscheidend ist die Entgeltlichkeit der Tatigkeit. Damit
fallen auch gemeinnitzig tatige Anbieter oder Erbringer von Sozialleistungen, die ein Ent-
gelt fur ihre Tatigkeit erhalten, grundsatzlich in den Anwendungsbereich der Vorschrift.
Selbstandig beruflich tatige Anbieter von Gutern und Dienstleistungen sind vor allem die
freiberuflich tatigen Unternehmer, die nach herkémmlichem Verstandnis kein Gewerbe be-
treiben. Dazu zahlen etwa Arztinnen und Arzte, Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte,
Notarinnen und Notare, Ingenieurinnen und Ingenieure, Architektinnen und Architekten,
Wirtschaftspriferinnen und Wirtschaftsprifer, Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie
Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten. Die Vorschrift erfasst natlrliche und juristi-
sche Personen sowie rechtsfahige Personengesellschaften (vgl. § 14 BGB). Erfasst werden
juristische Personen des Privatrechts und juristische Personen des 6ffentlichen Rechts wie
etwa offentliche Stellen des Bundes gleichermalien.

Das Benachteiligungsverbot gilt beim Zugang zu und der Versorgung mit beweglichen Gu-
tern und Dienstleistungen, die der Offentlichkeit zur Verfligung stehen. Diese Formulierung
knipft an § 2 Nummer 8 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) an, aller-
dings ohne den dort explizit genannten Wohnraum. Zudem wird der Anwendungsbereich
auf bewegliche Guter, also bewegliche kérperliche Gegenstande einschliellich Software
eingegrenzt. Unter Dienstleistungen ist grundsatzlich jedes entgeltliche Handeln zu verste-
hen, bei dem Dienstleistungen erbracht werden. Dies kann sich auch in anderen Vertrags-
typen als Dienstvertragen ausdriicken, so etwa in Bewirtungsvertragen oder Reisevertra-
gen. Mietverhaltnisse sind hingegen nicht erfasst. Nicht in den Anwendungsbereich fallen
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zudem nicht-gewerbliche Verkaufe auf Flohmarkten, Freundschaftsdienste oder auch nach-
barschaftliche bzw. familiare Beziehungen. Damit erfasst die Regelung den weit Uberwie-
genden Lebensbereich von Menschen mit Behinderungen.

§ 7 Absatz 2 ist somit nicht deckungsgleich mit § 2 Nummer 8 AGG in Verbindung mit § 19
Absatz 1 AGG. Er geht Uber diesen hinaus, soweit dieser auf Massengeschafte, massen-
geschaftsahnliche Geschafte und Versicherungen beschrankt bleibt. Er bleibt hinter diesem
zurtck, soweit dieser die Zurverfigungstellung von Wohnraum ausdrtcklich in seinen An-
wendungsbereich einbezieht. Die Begriffe Zugang zu und die Versorgung mit einem Gut
oder Dienstleistung sind grundsatzlich weit zu verstehen. Der Zugang zu Gitern und
Dienstleistungen umfasst den rein physischen Zugang, so etwa die Méglichkeit, in ein La-
denlokal oder ein Geschaft physisch gelangen zu kénnen oder ein Gut oder eine Dienst-
leistung erhalten zu kénnen. Es umfasst jedoch auch in einem weiteren Sinn die Mdglich-
keit, den Zugang zu der Dienstleistung oder dem Gut zu erhalten: Bei formal gleichem Zu-
gang kann die Dienstleistung oder das Gut dennoch fiir den Menschen mit Behinderung
nicht nutzbar sein. Fir einen gleichberechtigten Zugang zu einem Gut mussten gegebe-
nenfalls weitere MalRnahmen bereitgestellt werden, wie etwa das Herabreichen eines Guts
aus den oberen Regalen im Supermarkt.

Von den Herstellern der Guter kann nur dann ein gleichberechtigter Zugang im Einzelfall
verlangt werden, wenn sie die Glter zugleich auch im Endkundengeschéaft an Verbraucher
vertreiben.

Zu Absatz 3:

Die Vorschrift legt fest, in welchen Fallen eine Benachteiligung vorliegt. Sie entspricht in-
haltlich den im alten § 7 Absatz 1 und 2 genannten Fallen von Benachteiligung, gilt nun-
mehr jedoch sowohl fur Trager 6ffentlicher Gewalt als auch flr private Wirtschaftsakteure.
In Satz 2 findet sich eine Definition des Begriffs der ,angemessenen Vorkehrungen®, die
derjenigen aus der UN-BRK entspricht.

Zu Nummer 1:

In Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 wird bestimmt, dass eine Benachteiligung vorliegt, wenn Men-
schen mit und ohne Behinderungen ohne zwingenden Grund unterschiedlich behandelt und
dadurch Menschen mit Behinderungen in der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft werden. Mit dem Erfordernis des ,zwingenden® Grunds wird der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts Rechnung getragen, das eine rechtliche Schlech-
terstellung von Menschen mit Behinderungen nur dann als zuldssig ansieht, ,wenn zwin-
gende Grunde dafur vorliegen® (BVerfGE 99, 341, 357). Die nachteiligen Auswirkungen
mussen ,unerlasslich“ sein, um behinderungsbezogenen Besonderheiten Rechnung zu tra-
gen (BVerfG, a.a.0.).

Zu Nummer 2;

In Nummer 2 wird festgelegt, dass ein Verstol} gegen eine gesetzliche Verpflichtung zur
Herstellung von Barrierefreiheit eine Benachteiligung darstellt, wenn Menschen mit Behin-
derungen dadurch in der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beein-
trachtigt werden. Beispiele fir solche gesetzlichen Verpflichtungen sind etwa die Regelun-
gen zur barrierefreien Kommunikation im Verwaltungsverfahren gemaf §§ 9 bis 11 dieses
Gesetzes oder auch die Vorschriften zur Barrierefreiheit in der Arbeitsstattenverordnung.
Ausnahmen, die in diesen Gesetzen geregelt sind, bleiben unberthrt, so etwa die Ausnah-
meregelung des § 3 Absatz 3 Barrierefreiheitsstarkungsgesetz fur Kleinstunternehmen im
Dienstleistungsbereich. Die Ausnahme beschrankt sich dann jedoch ausschlieRlich auf den
Benachteiligungstatbestand nach Nummer 2.

Zu Nummer 3:
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Diese Regelung entspricht dem friilheren Absatz 2 und wird aus Griinden der Ubersichtlich-
keit nun als Nummer 3 in den Absatz 3 eingefligt und damit gleichzeitig auf private Anbieter
von Gutern und Dienstleistungen erweitert. Damit wird ein zentraler Punkt der UN-BRK -
die Verpflichtung zu angemessenen Vorkehrungen auch fir private Wirtschaftsakteure - in
Deutschland umgesetzt. Die Definition von angemessenen Vorkehrungen findet sich in Ab-
satz 3 Satz 2: Angemessene Vorkehrungen sind Malinahmen, mit denen sich flexibel und
pragmatisch einzelfallgerechte Losungen herstellen lassen, um Barrieren zu Uberwinden
und selbstbestimmte Teilhabe zu ermdglichen. Angemessene Vorkehrungen kommen im-
mer dann in Betracht, wenn keine gesetzlichen Verpflichtungen zur Barrierefreiheit im Ein-
zelfall bestehen, die gesetzlichen Pflichten durch den Verpflichteten nicht erflllt sind oder
die bestehenden gesetzlichen Pflichten den individuellen Bedarf nicht abdecken. Diese fle-
xiblen Malinahmen missen im Einzelfall auf Hinweis eines Menschen mit Behinderungen
ergriffen werden, der den Trager 6ffentlicher Gewalt oder das Unternehmen auf eine beste-
hende Barriere aufmerksam macht. Der Trager 6ffentlicher Gewalt oder das Unternehmen
ist sodann dazu verpflichtet, dem Menschen mit Behinderungen die Uberwindung dieser
Barriere zu ermdéglichen, es sei denn, dies wiirde den Verpflichteten unverhaltnismaRig be-
lasten. Mit dieser Begrenzung der Verpflichtung wird sichergestellt, dass es zu keiner Uber-
forderung, insbesondere von Wirtschaftsakteuren, kommt.

Die Pflicht, angemessene Vorkehrungen zu treffen, unterscheidet sich von der Verpflich-
tung zur allgemeinen Barrierefreiheit. Beide zielen darauf ab, Zuganglichkeit zu schaffen.
Anders als die Pflicht etwa durch universelles Design oder unterstitzende Technologien
Barrierefreiheit herzustellen, die eine ex-ante Pflicht darstellt, handelt es sich bei der Pflicht
zur Bereitstellung angemessener Vorkehrungen um eine Ex-Nunc-Pflicht. Als Ex-Nunc-
Pflicht missen angemessene Vorkehrungen grundsatzlich ab dem Zeitpunkt bereitgestellt
werden, ab dem ein Mensch mit Behinderungen Zugang begehrt. Ob eine angemessene
Vorkehrung vorliegt, hangt nicht davon ab, welche Kosten die Mallnahme verursacht oder
wie aufwendig die MaRnahme ist. Flr die Frage der Angemessenheit ist zu entscheiden,
ob eine MalRnahme fur den Menschen mit Behinderungen zweckmafig und wirksam ist und
seine Bedarfe deckt. Ob der Verpflichtete durch die Bereitstellung der MaRnahme Uber Ge-
buhr belastet wird, ist hingegen eine Frage der unverhaltnismaRigen Belastung.

Die Art der zu treffenden angemessenen Vorkehrung hangt von der Art der individuellen
Einschrankung der betroffenen Personen und der konkret bestehenden Barriere ab:

e Stufen, die in ein Geschaft fiihren, kdnnen fir einen mobilitatseingeschrankten Men-
schen eine Barriere darstellen. Eine angemessene Vorkehrung konnte hier darin
bestehen, eine mobile Rampe bereitzustellen. Eine weitere Malinahme, um die Bar-
riere zu Uberwinden, ware die Mdglichkeit, sich Waren durch einen Mitarbeiter vor
die Tur des Geschéfts bringen zu lassen.

e Eine andere Barriere konnen die Ublicherweise verwendeten Glaser oder Besteck-
teile fur mobilitdtseingeschrankte Menschen darstellen. Eine angemessene Vorkeh-
rung kann hier darin bestehen, dem Menschen beispielsweise einen Strohhalm zu
reichen, mit dem das Getrank der Wahl genossen werden kann. Eine andere Mal}-
nahme kénnte darin bestehen, zu erlauben, selbst mitgebrachte Gefalle zu nutzen,
auch wenn dies nach der Hausordnung sonst verboten ist.

o Fir Menschen mit psychischen Beeintrachtigungen kdénnen Situationen, in denen
sie einer gréofleren Anzahl von Menschen gegenlberstehen, eine Belastung darstel-
len. Ein Beispiel hierflir ware ein Uberfilltes Wartezimmer beim Arzt. Eine angemes-
sene Vorkehrung koénnte darin bestehen, diesem Menschen einen Abendtermin an-
zubieten, wenn erfahrungsgemaf nicht viel Publikumsverkehr herrscht.
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e Ein Mensch mit Seheinschrankungen wird gegebenenfalls im Restaurant die Spei-
sekarte nicht lesen kdnnen. Diese Barriere liel3e sich beispielsweise durch das Vor-
lesen der Karte Uberwinden. Eine weitere MalRnahme kdnnte sein, mittels Scannens
eines Barcodes den Zugriff auf eine barrierefreie Datei mit der Speisekarte zu er-
mdglichen, die ein Mensch mit Seheinschrankungen sich durch sein Mobiltelefon
laut vorlesen lassen kann.

e Ein Rechtsanwalt fihrt ein Beratungsgesprach mit einem gehérlosen Mandanten
durch. Dabei nutzt er die kostenlose Spracherkennungs-Software seines Compu-
ters, die seine gesprochenen Worter in Text auf dem Bildschirm umwandelt. Der
gehorlose Mandant kann so mitlesen, wahrend der Rechtsanwalt spricht und eigene
Fragen eintippen.

e Maochte ein Mensch mit Sehbehinderung in ein Hotel einchecken, das den Check-In
nur Uber einen Automaten ermdéglicht, der nicht barrierefrei ist, ware eine angemes-
sene Vorkehrung zum Beispiel, einen Hotelangestellten ausnahmsweise vor Ort das
Einchecken Ubernehmen zu lassen.

Es ist mdglich, dass mehr als eine MaRnahme in Frage kommt, um eine Barriere im Einzel-
fall zu Uberwinden. In diesem Fall kann das Unternehmen eigenverantwortlich die Mal3-
nahme wahlen, die es treffen méchte. Der Zeitpunkt, an dem die angemessene Vorkehrung
bereitgestellt werden muss, hangt ebenfalls vom Einzelfall ab. In den meisten Fallen wird
eine angemessene Vorkehrung umgehend bereitgestellt werden missen, so etwa beim
Vorlesen der Speisekarte. In anderen Fallen wird das Unternehmen Zeit benétigen, um die
MalRnahme bereitzustellen, so etwa bei der Anschaffung einer mobilen Rampe. Die blof3e
Tatsache, dass die Rampe nicht unmittelbar verfiigbar ist, kann nicht als Verweigerung des
Unternehmens, die angemessene Vorkehrung bereitzustellen, ausgelegt werden. Auf der
anderen Seite wird das Unternehmen den Menschen mit Behinderungen auch nicht endlos
vertrosten kdénnen. In dem Beispiel der Anschaffung einer mobilen Rampe wird der Zeit-
raum angemessen sein, der fur die Anschaffung eines solchen Produkts verniinftigerweise
erwartet werden kann.

Soweit eine Malinahme rechtlich nicht méglich ist, muss sie auch nicht ergriffen werden, so
zum Beispiel, wenn denkmalschutzrechtliche Vorschriften dagegenstehen.

Wann genau eine unverhaltnismaRige und unbillige Belastung fur den Verpflichteten vor-
liegt, ergibt sich ebenfalls jeweils aus den Umstanden des Einzelfalls und kann in Bezug
auf private Wirtschaftsakteure insbesondere von folgenden Faktoren abhangen:

¢ dem mit der Bereitstellung der angemessenen Vorkehrung verbundene finanzielle
und organisatorische Aufwand,

e der wirtschaftlichen Zumutbarkeit fiir das Unternehmen,

e der Unternehmensgrofie, der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit und dem Nettoum-
satz des oder der Verpflichteten,

e der Hohe der offentlichen Mittel, die dem Verpflichteten fiir die Durchfihrung der
Malnahme zur Verfigung stehen

e der Auswirkung der Benachteiligung auf die betroffene Person,

o dem geschatzten Nutzen flir Menschen mit Behinderungen im Allgemeinen, wobei
die Haufigkeit und Dauer der Nutzung der betreffenden Guter und Dienstleistungen
sowie die Haufigkeit und Dauer der Beziehung zum Unternehmen berlcksichtigt
werden,
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e der Natur der Dienstleistung oder des Guts,
e der Sicherheit und Durchfuhrbarkeit der MalRnahme.

Eine Malinahme wird Unternehmen immer dann unverhaltnismaiig und unbillig belasten,
wenn sie wirtschaftlich nicht zumutbar ist.

e Wenn zum Beispiel ein Restaurant die Moglichkeit anbietet, mittels Scannen eines
Barcodes die Speisekarte auf dem eigenen Mobiltelefon wahrnehmen zu kénnen,
dirfte das Erstellen einer barrierefreien Datei fur umsatzstarke Unternehmen eben-
falls keine unverhaltnismalige Belastung darstellen. Fur kleinere Unternehmen mit
wenig Umsatz konnte die Erstellung und Verlinkung einer barrierefreien Datei je-
doch gréReren finanziellen und organisatorischen Aufwand bedeuten. Das Vorlesen
einer Speisekarte oder der Preise von Produkten fir Menschen mit Sehbeeintrach-
tigungen Ubersteigt allerdings nicht den Ublichen Arbeitsaufwand und durfte daher
nicht zu einer unverhaltnismafigen Belastung flhren.

e Fur private Museen und Galerien, die Audioguides anbieten, wird die Hinzuziehung
eines Gebardensprachdolmetschers unverhaltnismalig belastend sein. Hingegen
dirfte es wirtschaftlich zumutbar sein, schriftliche Informationen zur Ausstellung zur
Verfligung zu stellen.

Auch Neuanschaffungen von kostspieligen Geraten oder Software zur Herstellung von Bar-
rierefreiheit kdnnten unverhaltnismafig belastend sein.

Da alle baulichen Veranderungen sowie Anderungen an Giitern und Dienstleistungen nach
diesem Gesetz fur Unternehmen eine unverhaltnismaige und unbillige Belastung darstel-
len, kénnen Unternehmen zu deren Vornahme nicht verpflichtet werden. Gesetzliche Vor-
schriften zur Herstellung von baulicher Barrierefreiheit und zur Barrierefreiheit von Produk-
ten und Dienstleistungen bleiben unberihrt. Denn hier handelt es sich um ex ante Vorschrif-
ten, die durch die Pflicht zur Bereitstellung angemessener Vorkehrungen allenfalls erganzt
werden.

Bei der Anwendung des Merkmals sind bestehende gesetzliche Vorgaben zu beriicksichti-
gen, die bereits eine Wertung vornehmen und dem nationalen Recht vorgehen. Zu nennen
ist z.B. die Verordnung (EU) 2021/782, die konkrete Vorgaben zur Gewahrung von Hilfe-
leistungen an Bahnhéfen und im Zug far Personen mit Behinderungen oder Personen mit
eingeschrankter Mobilitat enthalt und damit den unbestimmten Rechtsbegriff der angemes-
senen Vorkehrung ausgestaltet.

Zu Nummer 4:

Die Vorschrift entspricht dem friiheren Absatz 1 Satz 3 und wurde aus Griinden der Uber-
sichtlichkeit als Nummer 4 in den neuen Absatz 3 eingefligt. Sie legt fest, dass auch eine
Belastigung im Sinne des § 3 Absatz 3 und 4 des AGG eine Benachteiligung darstellt. Da-
bei wird klargestellt, dass der Anwendungsbereich bei sexuellen Belastigungen nicht nur
auf den Bereich der Beschaftigung beschrankt ist.

Zu Nummer 5:

Die Vorschrift setzt einen Vorschlag aus der Evaluation um und dient der Rechtsklarheit
und dem Gleichklang mit dem AGG. Mit der Regelung wird verdeutlicht, dass auch mittel-
bare Benachteiligungen vom Anwendungsbereich erfasst sind. Die Formulierung entspricht
derjenigen des § 3 Absatz 2 AGG. Auch eine Benachteiligung durch Algorithmen kann eine
mittelbare Benachteiligung darstellen. Eine Prufpflicht fur Unternehmen, ob die von ihnen
genutzten Systeme diskriminierungsfrei sind, ist damit nicht verbunden.
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Zu Absatz 4:

Diese Vorschrift stellt klar, dass der Benachteiligungstatbestand nach Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 3 nicht im Rahmen privatrechtlicher Mietverhaltnisse gilt..

Zu Absatz 5:

Die Vorschrift stellt klar, dass besondere Regelungen zugunsten von Menschen mit Behin-
derungen in anderen Gesetzen durch § 7 nicht berihrt werden. Dies betrifft zum Beispiel
das Benachteiligungsverbot schwerbehinderter Beschéaftigter aus § 164 Neuntes Buch So-
zialgesetzbuch (SGB IX) oder die Regelungen des AGG. Die Regelung stellt aber auch klar,
dass das Benachteiligungsverbot des § 7 einschlagig ist, wenn besondere Benachteili-
gungsverbote die konkrete Form der Benachteiligung nicht regeln, etwa, weil sie kein Ver-
bot der Versagung angemessener Vorkehrungen beinhalten

Zu § 7a:
Diese Vorschrift enthalt Rechtfertigungsgrinde fur Ungleichbehandlungen.
Zu Absatz 1

Die Vorschrift enthalt die bisher in § 7 Absatz 3 enthaltenen Regelungen zur positiven Be-
nachteiligung. Sie wurde sprachlich an § 5 AGG angepasst.

Zu Absatz 2:

Diese Vorschrift legt fest, dass eine Benachteiligung durch ein Unternehmen dann nicht
vorliegt, wenn die unterschiedliche Behandlung durch das Vorliegen eines sachlichen
Grunds gerechtfertigt ist. Ein sachlicher Grund liegt vor, wenn die Unterscheidung einem
legitimen Ziel dient und sie hierflr erforderlich und angemessen ist. Negativ formuliert ist
eine Differenzierung sachfremd, wenn es fir die unterschiedliche Behandlung keine billi-
genswerten Grinde gibt, wenn sie also nach einer am Gleichheitsgedanken orientierten
Betrachtungsweise als willkurlich anzusehen ist. Billigenswert sind wiederum Grunde, die
auf vernunftigen, einleuchtenden Erwagungen beruhen und gegen keine verfassungsrecht-
lichen oder sonstigen Ubergeordneten Wertentscheidungen, wie etwa dem Verbot der Be-
nachteiligung von Menschen mit Behinderungen aus Artikel 3 Absatz 3 GG, verstoRRen. Die
Vorschrift rechtfertigt daher Unterscheidungen nur dann, wenn sie aus nachvollziehbaren
Grinden erfolgen. Ob ein sachlicher Grund vorliegt, bedarf im Einzelfall einer wertenden
Feststellung. Dabei ist der Grundsatz der Verhaltnismafigkeit zu beachten. Im Gegensatz
zu einem Verstol3 durch Trager offentlicher Gewalt muss jedoch kein zwingender Grund
vorliegen. Eine unterschiedliche Regelung ist sachgerecht, da die oben zitierte héchstrich-
terliche Rechtsprechung nur den Staat adressiert, nicht jedoch die Beziehungen zwischen
zwei Privatrechtssubjekten.

Zu Absatz 3:

Die Vorschrift orientiert sich an § 20 Absatz 2 Satz 2 AGG. Eine unterschiedliche Behand-
lung beim Zugang zu privatrechtlichen Versicherungen ist danach nur zulassig, wenn sie
durch aktuarisch korrekte Statistiken begrindet wird. Der Begriff ,anerkannte Prinzipien ri-
sikoadaquater Kalkulation“ stellt eine Zusammenfassung der Grundsatze dar, die von den
Versicherungsmathematikern bei der Berechnung von Pramien und Deckungsruckstellun-
gen angewendet werden (BR-Drs. 329/06, 49).

Zu Absatz 4:

Die Vorschrift berlicksichtigt die Vorgaben von Artikel 6 Unterabsatz 2 der Verbraucherkre-
ditrichtlinie (EU) 2023/255.
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Zu§7b

Die Vorschrift legt die Rechtsfolgen bei einem Verstol? gegen das Benachteiligungsverbot
aus § 7 Absatz 1 und Absatz 2 fest. Danach kann die betroffene Person auf Beseitigung
der Benachteiligung klagen. Sind weitere Benachteiligungen zu beflrchten, kann sie dane-
ben auch auf Unterlassung klagen. Zudem missen Anspriiche gegen Unternehmer nach §
7 Absatz 2 innerhalb einer Frist von vier Monaten geltend gemacht werden. Diese Praklu-
sionsfrist berucksichtigt das Bedurfnis von Unternehmen nach Rechtssicherheit. Gegen Un-
ternehmen, die gleichzeitig 6ffentliche Stellen nach § 12 sind, kénnen neben dem Anspruch
auf Beseitigung und / oder Unterlassung auch Schadensersatzanspriiche geltend gemacht
werden. Dabei muss der Benachteiligende die fiir den Vermdgensschaden ursachliche Dis-
kriminierung zu vertreten haben. Haufig werden jedoch gerade materielle Schadensposten
bei erfolgter Beseitigung entfallen. Es kann daher auch fur Nichtvermégensschaden Scha-
densersatz, maximal 1 000 Euro, verlangt werden. Die Haftungsbegrenzung auf 1 000 Euro
gilt nicht, wenn das Unternehmen, das gleichzeitig offentliche Stelle nach § 12 ist, die Ent-
schadigungspflicht durch vorsatzliches oder grob fahrlassiges Verhalten herbeigefiigt hat.
Die Hohe der Entschadigung fir die Nichtvermdgensschaden ist so zu bemessen, dass
dadurch die Beeintrachtigung tatsachlich und wirksam ausgeglichen wird und die Entscha-
digung der erlittenen Beeintrachtigung angemessen ist sowie weitere Benachteiligungen
verhindert. Dabei sind insbesondere die Dauer der Benachteiligung, die Schwere des Ver-
schuldens, die Erheblichkeit der Beeintrachtigung und Mehrfachdiskriminierungen zu be-
rucksichtigen. Gegen Trager offentlicher Gewalt konnen Schadensersatzanspriche wie
bisher im Rahmen des Amtshaftungsrechts geltend gemacht werden. Gegen private Unter-
nehmen kann kein Schadensersatzanspruch geltend gemacht werden. Die unterschiedli-
che Behandlung von privaten Unternehmen einerseits und 6ffentlichen Unternehmen an-
dererseits ist mit Blick auf die besondere Stellung von 6ffentlichen Unternehmen gerecht-
fertigt. Zum einen flhren diese im Allgemeininteresse liegende Aufgaben aus. Zum anderen
werden sie vom Bund finanziert oder unterstehen hinsichtlich ihrer Leitung oder Aufsicht
dem Bund. Aufgrund der Tatsache, dass die Unternehmen gleichzeitig 6ffentliche Stellen
sind, darf man ihnen auch mehr abverlangen als privaten Unternehmen.

Weitergehende Anspriche aus anderen Gesetzen, wie zum Beispiel dem AGG oder dem
Birgerlichen Gesetzbuch bleiben unberihrt.

Zu§7c

Die Vorschrift enthalt eine Duldungspflicht flr Vermieter, Verpachter und Eigentimer flr
Malnahmen, die notwendig sind, um den Pflichten aus § 7 nachzukommen. Die Bestim-
mungen des § 554 BGB und des § 20 Wohnungseigentimergesetzes (WEG) bleiben un-
berthrt.

Die Kosten fur die MaRnahme tragt der Mieter oder Pachter.
Zu§8
Zu Absatz 1

Absatz 1 legt fest, dass Bauten des Bundes einschlieRlich der bundesunmittelbaren Kor-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts im Rahmen von Bauaufga-
ben des Bundes barrierefrei gestaltet werden sollen. Bauaufgaben des Bundes sind im
Sinne der Richtlinien fur die Durchflihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau) alle bau-
lichen Angelegenheiten im dienstlich genutzten Gebaude- und Liegenschaftsbestand des
Bundes einschlieRlich der Verfassungsorgane, die Errichtung neuer baulicher Anlagen so-
wie die dafur erforderlichen Grundsatzaufgaben. Die Anderung dient der Angleichung an
die Terminologie der RBBau. Eine inhaltliche Anderung ist damit nicht verbunden.
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Ausnahmetatbestéande sind aus redaktionellen Griinden in § 8 Absatz 6 verschoben wor-
den. Die Klarstellung, dass die Regelung nur fir zivile Bauten des Bundes gilt, wurde aus
redaktionellen Grinden in den § 8 Absatz 8 verschoben.

Zu Absatz 2:

Das Einfuihren eines konkreten Datums entspricht einer Empfehlung des UN-Ausschusses
fur die Rechte von Menschen mit Behinderungen aus den abschlieRenden Bemerkungen
zur Staatenprifung der Bundesrepublik Deutschland vom 11. September 2023. Vorzugs-
weise sollen die Barrieren weiterhin anlasslich investiver Baumalinahmen bis 2035 abge-
baut werden. Bis 2045 mussen die Barrieren abgebaut werden. Die Pflicht gilt nur dann,
wenn der Abbau der Barrieren keine unangemessene wirtschaftliche Belastung darstellt.

Zu Absatz 3:

Die Berichtspflicht der obersten Bundesbehdrden und Bundesorgane wird durch die Pflicht
zur Veroffentlichung der zum Abbau bestehender Barrieren getroffenen MaRnahmen auf
den jeweiligen Websites in Satz 1 ersetzt. Damit wird der Blrokratieaufwand verringert, da
kein formeller Bericht mehr erstellt werden muss. Zudem bezieht sich die Verdéffentlichungs-
pflicht ausschliel3lich auf die Ergebnisse der zum Abbau bestehender Barrieren getroffenen
MafRnahmen. Die Veréffentlichungspflicht trifft dabei die Eigentiimer der Bestandsbauten.
Dies ist bei der iberwiegenden Mehrheit der Falle die Bundesanstalt flir Immobilienaufga-
ben. Sofern die obersten Bundesbehdrden und Bundesorgane nicht nur Nutzer der Bauten,
sondern auch Eigentumer sind, mussen sie der Pflicht zur Veroffentlichung nachkommen.
Private Eigentimer von Bauten, die von obersten Bundesbehérden oder Bundesorganen
genutzt werden, trifft die Pflicht nicht, ebenso wenig wie die Lander. Mit der Veroffentli-
chungspflicht wird Transparenz in Bezug auf den Stand der Barrierefreiheit von Gebauden
des Bundes hergestellt.

Die Begrifflichkeiten wurden aus Klarstellungsgriinden an die Terminologie des § 1 Absatz
1a Nummer 3 angepasst, sodass die Verfassungsorgane nunmehr als ,Bundesorgane” be-
zeichnet werden. Eine inhaltliche Anderung ist damit nicht verbunden.

Zu Absatz 5:
Der bisherige Satz 2 wird gestrichen, da sich diese Regelung nun in Absatz 7 findet.
Zu Absatz 6:

Mit der Anderung wird die Pflicht zur Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der
Technik fiir die bauliche Barrierefreiheit auf die Gestaltung von baulichen oder anderen
Anlagen, offentlichen Wegen, Platzen und Stral3en sowie 6ffentlich zuganglichen Verkehrs-
anlagen und Beférderungsmitteln im &ffentlichen Personenverkehr erweitert. Davon erfasst
sind insbesondere DIN-Normen, die die bauliche Barrierefreiheit behandeln. Diese sind nur
insoweit zu beachten, als sie einschlagig sind.

Fir eine bessere Lesbarkeit des Gesetzes wird die Verpflichtung in einem eigenen Absatz
Ubersichtlich geregelt.

Zu Absatz 7:
Absatz 7 regelt, dass § 554 BGB und § 20 WEG unberihrt bleiben.

Zu Absatz 8:
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Mit § 8 hat sich der Bund eine Selbstverpflichtung zur Herstellung von baulicher Barriere-
freiheit auferlegt, die fur alle baulichen Malinahmen gilt, unabhangig vom Standort in der
Bundesrepublik. Die Vorschrift entspricht inhaltlich dem bisherigen Absatz 1 Satz 3 und Ab-
satz 5 Satz 3. Sie stellt klar, dass die landesrechtlichen Vorschriften, wie etwa die Landes-
bauordnungen oder die Denkmalschutzgesetze, unberihrt bleiben. Das bedeutet, dass die
Selbstverpflichtung des Bundes grundsatzlich neben den landesrechtlichen Regelungen
gilt. Steht die Selbstverpflichtung dagegen in Widerspruch zum Landesrecht wie es etwa
bei Gebauden unter Denkmalschutz denkbar ware, gehen die landesrechtlichen Bestim-
mungen vor.

Zu Absatz 9:

Die Verpflichtung des § 8 betrifft nur zivile Bauten. Damit sind militérisch genutzte Einrich-
tungen (Siehe auch BT-Drucksache 14/7420, S.28) sowie Einrichtungen der Sicherheitsbe-
hérden (wie etwa solche der Bundespolizei, des Bundeskriminalamts, des Bundesamts fur
Verfassungsschutz, des Bundesamts fiir Sicherheit in der Informationstechnik und der Zent-
rale Stelle fir Informationstechnik im Sicherheitsbereich, die ebenfalls anderweitigen Zu-
gangsbeschrankungen unterliegen) nicht vom Anwendungsbereich erfasst. Ebenfalls nicht
erfasst sind die zivilen Auslandsliegenschaften des Bundes. § 1 Absatz 4 legt fest, dass die
Auslandsvertretungen die Ziele dieses Gesetzes im Rahmen der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben bericksichtigen. Dieser Absatz wurde mit der Gesetzesnovellierung 2016 eingefligt
und soll ausweislich der Begrindung der besonderen Situation der Auslandsvertretungen
Rechnung tragen. Siehe auch BT-Drucksache 18/7824, S.32.

Zu Nummer 4

Zu Buchstabe a
Die Anderung dient der sprachlichen Vereinfachung und damit der Anwenderfreundlichkeit.
Zu Buchstabe b

Der neue Absatz 3 dient dem Schutz von Menschen mit Hérbehinderungen in Situationen,
in denen eine Gefahr fur die Gesundheit oder das Leben der Blrger und Blrgerinnen be-
steht. In solchen Situationen stellen die Trager offentlicher Gewalt Informationen zu der
Gefahrensituation bereit und empfehlen Verhaltensweisen. Diese Informationen missen flr
alle Burger und Burgerinnen gleichermalien zuganglich sein. Wie wichtig dies ist, haben
Erfahrungen wahrend der Pandemie gelehrt. Sollte es aufgrund der Dringlichkeit der Situa-
tion nicht moglich sein, Informationen in Deutscher Gebardensprache bereitzustellen, weil
sonst der Schutz der Bevdlkerung insgesamt leiden wirde, kdnnen die Informationen zeit-
verzogert bereitgestellt werden. Mit dieser Regelung wird zudem Artikel 11 der UN-BRK
umgesetzt, der die Vertragsstaaten dazu verpflichtet, in Gefahrsituationen den Schutz und
die Sicherheit von Menschen mit Behinderungen zu gewahrleisten.

Zu Nummer 5
Zu Buchstabe a
Mit dieser Anderung wird ein Vorschlag der Gesetzesevaluation umgesetzt. Die Pflicht zur

barrierefreien Kommunikation wird auf Nachfragen und Hinweise seitens der Behdrden er-
weitert.
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Zu Buchstabe b

Die Anderung dient der sprachlichen Vereinfachung und damit der Anwenderfreundlichkeit,
indem nunmehr direkt auf die Kurzbezeichnung der Verordnung Uber barrierefreie Doku-
mente in der Bundesverwaltung verwiesen wird. AulRerdem wird die Pflicht zur barriere-
freien Bereitstellung von Dokumenten fiir blinde und sehbehinderte Menschen auf alle
Nachfragen und Hinweise seitens der Behdrden erweitert.

Zu Nummer 6

Zu Absatz 1 und 2: Die Anderungen dienen der Umsetzung eines Vorschlags der Geset-
zesevaluation und erweitert die Pflicht zur Erlauterung von Dokumenten in einfacher und
verstandlicher Weise auf alle Nachfragen und Hinweise seitens der Behorden.

Der neue Absatz 3 dient der Umsetzung eines Vorschlags aus der Gesetzesevaluation
und verpflichtet die Trager offentlicher Gewalt dazu, bei Kenntnis vom Vorliegen einer ent-
sprechenden Einschrankung den Menschen mit Behinderungen auf sein Recht zur barrie-
refreien Kommunikation im Sinne dieser Vorschrift hinzuweisen. Im Rahmen der Geset-
zesevaluation hat sich gezeigt, dass Menschen mit Behinderungen vielfach ihre Rechte
im Verwaltungsverfahren nicht kennen. Sie kénnen daher von vorneherein kein Verlangen
dahingehend auf3ern, dass ihnen die Dokumente in Leichter Sprache erldutert werden.
Zugleich hat die Evaluation ergeben, dass die Verwaltungssprache nach wie vor eine
hohe Barriere fir viele Menschen mit Behinderungen darstellt. Die neue Regelung soll
dieses Problem I6sen, indem Behordenmitarbeitende die Burgerin oder den Burger auf ihr
oder sein Recht hinweisen. Diese Hinweispflicht entspricht den Pflichten, wie sie bereits in
der Kommunikationshilfeverordnung (KHV) und der Verordnung zur Zuganglichmachung
von Dokumenten fir blinde und sehbehinderte Menschen im Verwaltungsverfahren nach
dem Behindertengleichstellungsgesetz (VBD) geregelt sind und sorgt dafur, dass Men-
schen mit geistigen oder seelischen Behinderungen im Verwaltungsverfahren nicht
schlechter gestellt sind als Menschen mit Hor- oder Sehbehinderung. Soweit den Behor-
denmitarbeitenden bewusst ist, dass es sich um eine seelische Behinderung handelt, die
kein Erlautern in einfacher oder Leichter Sprache erforderlich macht, wie etwa eine post-
traumatische Belastungsstorung, ist ein solcher Hinweis nicht erforderlich.

Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4 und der bisherige Absatz 4 zu Absatz 5.
Es wird auf die Ausfuhrungen zu Nummer 4 (zum neuen Absatz 3 in § 9) verwiesen.

Der neue Absatz 6 dient dem Schutz von Menschen mit Behinderungen in Situationen, in
denen eine Gefahr flr die Gesundheit oder das Leben der Blirger und Birgerinnen besteht.
In solchen Situationen stellen die Trager offentlicher Gewalt Informationen zu der Gefah-
rensituation bereit und empfehlen Verhaltensweisen. Diese Informationen missen fir alle
Burger und Birgerinnen gleichermallen zuganglich sein. Wie wichtig dies ist, haben Erfah-
rungen wahrend der Pandemie gelehrt. Sollte es aufgrund der Dringlichkeit der Situation
nicht moglich sein, Informationen in Leichter Sprache bereitzustellen, weil sonst der Schutz
der Bevolkerung insgesamt leiden wirde, kénnen die Informationen zeitverzdgert bereitge-
stellt werden. Mit dieser Regelung wird zudem Artikel 11 der UN-BRK umgesetzt, der die
Vertragsstaaten dazu verpflichtet, in Gefahrsituationen den Schutz und die Sicherheit von
Menschen mit Behinderungen zu gewahrleisten.
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Zu Nummer 7
Zu §12
Zu Absatz 1 Satz 1 Nummer 2

Die Anderung dient einerseits der Rechtsklarheit und Anwenderfreundlichkeit. Die bisherige
Formulierung beruht auf Artikel 3 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2016/2102 des europai-
schen Parlaments und des Rates. Es kommt nicht auf den urspriinglichen Grindungszweck
der juristischen Person an. Ausreichend ist die tatsachliche Zweckverfolgung (EuGH 12.
12. 2002 — C-470/99, Slg. 2002, 1-11617 Rn. 56—62. — Universale-Bau ua; 3. 2. 2021 — C-
155/19, C-156/19, ECLI:EU:C:2021:88 Rn. 37 — FIGC und Corsorzio Ge. Se. Av). Anderer-
seits hat sich in der Praxis gezeigt, dass die Einschrankung auf Tatigkeiten nicht-gewerbli-
cher Art nicht sachgerecht ist, sodass sie gestrichen wurde.

Zu Absatz 1 Satz 1 Nummer 3

Mit der Anderung sollen Liicken in der Gesetzesanwendung geschlossen werden. So gibt
es beispielsweise Vereinigungen, an denen Bund und Lander gleichberechtigt beteiligt sind.
Diese konnten bisher nicht als 6ffentliche Stelle im Sinne des § 12 Satz 1 Nummer 3 gelten,
sodass sie nicht nach den §§ 12a ff. und auch nicht nach den Landergesetzen zur Gleich-
stellung von Menschen mit Behinderungen verpflichtet waren. Mit der Aufnahme des Bun-
des als Beteiligter an der Vereinbarung werden kuinftig auch die 0.g. Vereinigungen als
offentliche Stellen erfasst.

Zu Absatz 2

Die Vorschrift stellt neu die Parteien im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Parteiengesetz
(PartG) und die Fraktionen im Deutschen Bundestag den 6ffentlichen Stellen des Bundes
gleich. Die Vorschrift umfasst alle Parteien, die auf Landes- oder Bundesebene tatig sind,
nicht hingegen kommunale Wahlervereinigungen, da diese nach standiger Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts nicht als Parteien im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 PartG
gelten. Die Erganzung ist erforderlich, um Anwendungsliicken in Bezug auf die digitale Bar-
rierefreiheit zu schlieRen. Fur eine umfassende politische Partizipation missen Menschen
mit Behinderungen die Moglichkeit haben, sich auf den Websites der Parteien oder der
Fraktionen im Deutschen Bundestag zu informieren. Sie missen auch die Mdglichkeit ha-
ben, online einen Mitgliedsantrag zu stellen oder auch mit den Parteien bzw. Fraktionen
elektronisch zu kommunizieren. Die Starkung der Partizipationsmoglichkeiten von Men-
schen mit Behinderungen in Parteien hat auch der UN-Ausschuss flir die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen in seinen abschlieRenden Bemerkungen zur Staatenprtfung der
Bundesrepublik Deutschland vom 11. September 2023 empfohlen.

Zu § 12a

Mit dem neuen Absatz 2 wird festgelegt, welche Bereiche nicht in den Anwendungsbereich
des Gesetzes fallen. Die Vorschrift setzt Artikel 1 Absatz 3 und 4 der Richtlinie (EU)
2016/2102 um und befand sich bisher in § 2 Absatz 2 der Barrierefreie-Informationstechnik-
Verordnung. Aus systematischen Griinden wird dies nun im Gesetz selbst geregelt.

Mit der Anderung im neuen Absatz 3 wird klargestellt, dass die barrierefreie Gestaltung
nach den MalRgaben der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung zu erfolgen hat. Die
Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung ist die aufgrund § 12d erlassene Verordnung,
sodass nunmehr auch direkt auf sie verwiesen werden kann. Dies dient der sprachlichen
Klarheit und Anwenderfreundlichkeit.

Der bisherige Absatz 5 wird gestrichen, um Licken im Anwendungsbereich der Regelung
zu schliel3en. Klnftig missen auch 6ffentliche Stellen nach § 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
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und 3 BGG, die keine fiir die Offentlichkeit wesentlichen Dienstleistungen oder speziell auf
die Bediirfnisse von Menschen mit Behinderungen ausgerichtete oder fir diese konzipierte
Dienstleistungen anbieten, die einschlagigen Verpflichtungen erfullen. Denn ein barriere-
freier Zugang zu den Websites und Apps dieser 6ffentlichen Stellen kann auch dann wichtig
sein, wenn sie andere Dienstleistungen als die oben genannten erfiillen.

Zu Nummer 8

Die Anderung in Absatz 2 dient der Klarstellung, welche Informationen bei den Tragern
offentlicher Gewalt angefordert werden kénnen. Die Neuerung entspricht der Regelung in
Artikel 7 Absatz 1 Satz 4 b) Richtlinie (EU) 2016/2102.

Mit der Neuerung in Absatz 4 wird sichergestellt, dass die Anfragenden die gewunschten
Informationen in einem fur sie zuganglichem Format erhalten.

Zu Nummer 9

§ 12c wird neu als zentrale Vorschrift fiir die Uberwachungsstelle des Bundes fiir die Barri-
erefreiheit in der Informationstechnik (BFIT) dienen. Er enthalt Regelungen zu Aufbau und
Aufgaben. Hierflir werden teils Regelungen aus § 13 herausgeldst und mit den bereits in
§ 12c verankerten Aufgaben der Uberwachungsstelle zusammengefiihrt.

Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 entspricht dem bisherigen § 13 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 und
dient der Umsetzung von Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/2102. Die Regelung
stellt klar, dass die Uberpriifung auch die Intranetangebote und die elektronisch unterstiitz-
ten Verwaltungsablaufe der offentlichen Stellen des Bundes betrifft. Diese Aspekte der
elektronischen Barrierefreiheit von Behdrden waren bisher in der Berichtspflicht der obers-
ten Bundesbehdrden nach § 12c Absatz 1 enthalten und sollen auch weiterhin von der
Uberwachungsstelle Gberpriift werden kénnen. Daher waren diese Vorgaben in Absatz 1
mit aufzunehmen. Diese Priifung erfiillt damit auch die Pflicht zur Uberwachung der Vorga-
ben aus der Richtlinie (EU) 2016/2102, sodass die bisher in § 12c Absatz 1 enthaltene Be-
richtspflicht der obersten Bundesbehdérden gestrichen werden kann. Dies dient der Verwal-
tungsvereinfachung und Entlastung der bisher verpflichteten Behorden.

Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 entspricht dem bisherigen § 13 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2.
Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 entspricht dem bisherigen § 13 Absatz 3 Satz 2 Nummer 4 und
dient der Umsetzung der Berichtspflicht an die Europaische KOM nach Artikel 8 Absatz 1
bis 3 der Richtlinie (EU) 2016/2102.

Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 entspricht dem bisherigen § 13 Absatz 3 Satz 2 Nummer 5.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 legt fest, dass bei der Uberwachungsstelle ein beratender Ausschuss fiir barrie-
refreie Informationstechnik eingerichtet wird und regelt Einzelheiten zu der Zusammenset-
zung dieses Ausschusses. Eine solche Regelung fand sich bisher ausschlief3lich in § 5 der
BITV. Aus rechtssystematischen Griinden wird die Konstituierung dieses Ausschusses nun
auch im Ermachtigungsgesetz geregelt.

Zu Absatz 3:

Absatz 3 entspricht dem bisherigen § 13 Absatz 4.

Zu Absatz 4:
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Absatz 4 enthalt die bisherige Regelung aus § 12c Absatz 2 und verschiebt die Frist zur
Berichterstattung vom 30. Juni auf den 31. Oktober, da sich in der praktischen Umsetzung
des § 12c Absatz 2 BGG gezeigt hat, dass die Frist des 30. Juni eines Berichtsjahres fur
die Lander zu knapp bemessen ist. Die Anderung dient zudem der Klarstellung, dass die
Ubermittlung der technischen Priifdaten an die Uberwachungsstelle ausreicht und kein aus-
fUhrlicher Bericht erforderlich ist. Es sind die Vorgaben des Durchfliihrungsbeschlusses
(EU) 2018/1524 der Kommission vom 11. Oktober 2018 zur Festlegung einer Uberwa-
chungsmethodik und der Modalitaten fiir die Berichterstattung der Mitgliedstaaten geman
der Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europaischen Parlaments und des Rates Gber den bar-
rierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen 6&ffentlicher Stellen zu be-
achten. Die bisherigen Nummern 1 und 2 werden zur sprachlichen Vereinfachung zusam-
mengefasst

Zu Nummer 10
Zu Buchstabe a

Folgeanderung: Da die folgende Nummer 6 nicht mehr die letzte Nummer ist, muss statt
des ,und“ ein Komma stehen.

Zu Buchstabe b

Folgeanderung: Da die Nummer 6 nicht mehr die letzte Nummer ist, muss statt des Punktes
am Satzende ein ,und“ stehen.

Zu Buchstabe ¢

Mit der Vorschrift wird die Reichweite der Verordnungsermachtigung auf Regelungen zum
Ausschuss nach § 12c Absatz 2 erweitert.

Zu Nummer 11
Zu Buchstabe a

Die bisherige Begrenzung des Zutrittsrechts von Menschen mit Behinderungen in Beglei-
tung durch ihren Assistenzhund auf typischerweise flr den allgemeinen Publikums- und
Benutzungsverkehr zugangliche Anlagen und Einrichtungen ist zu streichen, da sie im Rah-
men der Umsetzung zu Abgrenzungsschwierigkeiten beigetragen hat. Zudem ist diese Be-
grenzung entbehrlich, da Menschen mit Behinderungen in Begleitung durch ihren Assis-
tenzhund ohnehin lediglich zu solchen Anlagen und Einrichtungen Zutritt verlangen kdnnen,
zu denen sie auch ohne Begleitung ihres Assistenzhundes Zutritt verlangen kdnnen. Dar-
Uber hinaus sollen die Verpflichteten den Zutritt lediglich aufgrund einer unverhaltnismani-
gen Belastung verweigern dirfen. Auf diese Weise werden einheitliche Belastungsgrenzen
im Gesetz eingefuhrt (vgl. § 7 Absatz 3 Nummer 3).

Zu Buchstabe b
Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Neufassung von § 7.
Zu Buchstabe c

Die Verlangerung der Frist ist erforderlich, da sich die urspringliche Frist in der praktischen
Umsetzung als zu kurz bemessen herausgestellt hat
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Zu Nummer 12

Die Anderung verlangert den Zeitraum bis zur Uberwachung. Die Zulassung ist innerhalb
des dritten Jahres nach Erteilung der Zulassung durch die fachliche Stelle zu Uberprufen.
Dieses Uberwachungsintervall ist ausreichend, um die Einhaltung der fir die Ausbildungs-
statten geltenden Anforderungen zu Uberpriifen. Neben dieser obligatorischen Uberwa-
chung kdénnen Ausbildungsstatten weiter anlassbezogen tUberwacht werden.

Zu Nummer 13

Mit der Anderur]_g wird der Zeitraum fir die Durchfiihrung der Studie von 2024 auf 2025
angepasst. Die Anderung ist erforderlich, weil die Studie spater als geplant begonnen hat.

Zu Nummer 14
Zu a):

Mit der Neuerung werden die Aufgaben der Bundesfachstelle fir Barrierefreiheit konkreti-
siert und erweitert. Dies entspricht einem Vorschlag aus dem Evaluationsbericht.

Bei der Aufzahlung der Aufgaben der Bundesfachstelle fur Barrierefreiheit handelt es sich
nicht um eine abschlieRende Aufgabenauflistung.

Absatz 2 Satz 1 legt fest, dass die Bundesfachstelle als zentrale Anlaufstelle zu Fragen der
Barrierefreiheit fur die Trager offentlicher Gewalt dient und Beratungen vornimmt. Zur Ver-
meidung von Doppelungen und weil das Wort ,Erstberatung“ zu einschrankend ist, wurde
der bisherige § 13 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 gestrichen. Das Wort ,Erstberatung® impliziert
eine sachlich eingeschrankte Beratung; dies entspricht nicht der beabsichtigten Aufgaben-
wahrnehmung durch die Bundesfachstelle. Nach Absatz 2 Satz 2 berat die Bundesfach-
stelle darliber hinaus nach Kapazitaten auch die dort aufgezahlten Institutionen. Die Bera-
tungs- und Unterstitzungsleistungen der Bundesfachstelle sind kostenfrei.

In Absatz 2 Satz 3 werden weitere Aufgaben der Bundesfachstelle benannt.

Nummer 3 legt als neue Aufgabe fest, dass die Bundesfachstelle als sachverstandige Stelle
der Schlichtungsstelle nach § 16 herangezogen werden kann.

Zudem wird die in Nummer 4 bisher normierte Aufgabe erweitert, um auch die Pflege eines
bereits bestehenden Netzwerks zu erfassen. Zugleich soll die Bundesfachstelle ihr Wissen
und ihre Erfahrung insbesondere auch den Fachstellen der Lander vermitteln kénnen, um
auf eine bundeseinheitliche Arbeitsweise der Fachstellen hinzuwirken.

Nummer 5 legt zudem nun fest, dass die Bundesfachstelle die Aufgabe hat, Forschungs-
vorhaben zur Verbesserung der Datenlage und zur Herstellung von Barrierefreiheit anzure-
gen, zu initiieren und zu begleiten, statt wie bisher ausschlieRlich zu begleiten. Diese Er-
weiterung entspricht einem Vorschlag der Evaluation und bildet die Bedurfnisse der Praxis
besser ab.

Nummer 6 bestimmt als neue Aufgabe der Bundesfachstelle, dass diese die 6ffentlichen
Stellen zu Fragen der Barrierefreiheit schult. Sinn und Zweck der Schulungen ist die zeit-
gleiche Wissensvermittlung an eine Vielzahl von Personen. Sie umfassen daher auch For-
mate wie Webinare oder online Videos zum Selbstlernen. Dies bildet die Bedurfnisse der
Praxis ab und foérdert die bessere Umsetzung des Gesetzes durch die Behdrdenmitarbei-
tenden.
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Die bisherige Nummer 6 wird zu Nummer 7. Die Vorschrift legt fest, dass die Bundesfach-
stelle Bewusstseinsbildung und Offentlichkeitsarbeit betreibt. Durch die Anderung des bis-
herigen ,durch® in ein ,und“ werden der Bundesfachstelle auch Aufgaben wie z.B. die Uber-
nahme und Organisation des Bundesteilhabepreises ermdglicht.

In dem neu formulierten Absatz 3 wird mit der neuen Aufgabe flr die Bundesfachstelle flr
Barrierefreiheit eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt und die Partizipa-
tion gestarkt. Der Zugang zu 6ffentlichen und politischen Informationen wird durch Uberset-
zungen in Gebardensprache und Leichte Sprache sowie durch Untertitelungen erleichtert.
Das Bundeskompetenzzentrum soll die Bundesministerien und ihre nachgeordneten Be-
horden dabei beraten. Soweit das Bundeskompetenzzentrum die Bundesministerien und
ihre nachgeordneten Behorden durch konkrete Dienstleistungen wie Dolmetschen und
Ubersetzung unterstitzt, sind die erbrachten Leistungen durch die Behdrden zu finanzie-
ren, die die Leistungen in Anspruch nehmen.

Zu b):
Die Anderung in Absatz 4 dient der sprachlichen Vereinfachung.
Zu Nummer 15

Die Anderung der Abschnitts-Uberschrift dient der Ubersichtlichkeit und ist der Erweiterung
der in diesem Abschnitt normierten Regelungen geschuldet.

Zu Nummer 16

Die Anderung der Vorschrift folgt einem Vorschlag der Evaluation. Statt der bisherigen ab-
schlielfenden Aufzahlung von Rechtsverstofien, soll die Prozessstandschaft kiunftig bei al-
len VerstoRen gegen die Regelungen dieses Gesetzes moglich sein. Dies erweitert die
Rechtsschutzmdglichkeiten fir Menschen mit Behinderungen und ist auch im Hinblick auf
kunftige Gesetzesanderungen sinnvoll.

Zu Nummer 17
Zu Absatz 2:

Die neue Struktur von Absatz 2 dient der Rechtsklarheit und Anwenderfreundlichkeit. Mit
der neuen Nummer 3 wurden auch die Anbieter von Gutern und Dienstleistungen als mog-
liche Schlichtungsgegner aufgenommen.

In Satz 4 wird das Wort ,unterbrochen” durch ,ausgesetzt® ersetzt, um einen sprachlichen
Gleichklang mit der entsprechenden Regelung zum Schlichtungsverfahren in § 34 Absatz 4
Barrierefreiheitsstarkungsgesetz zu erreichen.

Zu Absatz 3:

Es wird der sachliche Anwendungsbereich fur Verbande auf Verstdlie durch o6ffentliche
Stellen erweitert. Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb ein Verband ein Schlichtungsver-
fahren nur bei einem Versto von Tragern offentlicher Gewalt durchfiihren kann. Die Ande-
rung in Absatz 3 Nummer 1 entspricht einem Vorschlag aus den Evaluationsergebnissen
und erweitert die Moglichkeit, ein Schlichtungsverfahren durchzufuhren. Dies ist nun nicht
nur bei VerstéRen gegen § 7 und § 15 maoglich, sondern bei allen VerstéRen gegen Rege-
lungen dieses Gesetzes.

Zu Absatz 4:

Die Anderung dient der sprachlichen Vereinfachung der Norm.
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Zu Absatz 7:

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung, um Widerspriiche zwischen dem Gesetz
einerseits und § 6 der Verordnung Uber die Schlichtungsstelle nach § 16 des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes und ihr Verfahren und zur Anderung weiterer Verordnungen vom
25. November 2016 (BGBI. | S. 2659) andererseits und dient zugleich dem Burokratieab-
bau. Eine férmliche Zustellung ist nicht erforderlich.

Der neue Satz 3 ist erforderlich, um dem Justizgewahrungsanspruch Gentige zu tun. Bei
Umstanden, die der Antragsteller nicht beeinflussen kann, wie etwa eine Uberlastung der
Schlichtungsstelle, muss ihm die Mdglichkeit bleiben, den Klageweg zu beschreiten. In 80
Prozent der Falle schlie3t die Schlichtungsstelle BGG die Verfahren in unter drei Monaten
ab (Jahresbericht Schlichtungsstelle BGG 2023, S.24). Es ist daher sachgerecht, dem
Antragssteller den Weg zu den Gerichten zu erméglichen, wenn das Verfahren binnen
drei Monaten nach Antragseingang nicht durchgefuhrt wurde.

Zu Nummer 18

Mit der Anderung soll die rechtliche Stellung des Amtes der oder des Beauftragten fur die
Belange von Menschen mit Behinderungen aufgewertet werden und die unabhangige
Amtsfuhrung klargestellt werden.

Zu Buchstabe a

Die Aufnahme dieser Regelung ist erforderlich, um der Tatigkeit des oder der Beauftragten
im politischen Mehrebenensystem gerecht zu werden.

Zu Buchstabe b

Mit der Einfigung des Wortes ,friihzeitig* soll die Position des oder der Beauftragten ge-
starkt und die Bedeutung der Belange von Menschen mit Behinderungen bei allen Geset-
zesvorhaben betont werden. Der oder die Beauftragte ist gemeinsam mit den Ressorts bei
allen Abstimmungsschritten zu beteiligen. Dartber hinaus wird mit der sprachlichen Anpas-
sung durch Einfigung der Woérter ,Inklusion und Teilhabe“ deutlich, dass das lbergeord-
nete Ziel bei allen Gesetzes-, Verordnungs- und sonstigen wichtigen Vorhaben nicht ledig-
lich die Integration, sondern die Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
ist.

Zu Buchstabe ¢

Mit dieser Regelung wird neu eine Ombudsfunktion der beauftragten Person aufgenom-
men. Liegen der beauftragten Person hinreichende Anhaltspunkte dafir vor, dass Trager
offentlicher Gewalt gegen das Benachteiligungsverbot verstof3en, so kann er oder sie von
dem Trager 6ffentlicher Gewalt eine Stellungnahme einfordern. Diese Stellungnahme kann
die beauftragte Person bewerten und diese Bewertung wiederum dem Trager offentlicher
Gewalt zuleiten. Die Aufnahme dieser Regelung ist erforderlich, damit die beauftragte Per-
son ihre Aufgabe aus § 17 effektiv erfillen kann.

Zu Nummer 19

Die Regelung ist erforderlich, da sich die Einrichtung einer akkreditierten fachlichen Stelle,
die Zulassungen von Ausbildungsstatten gemaf § 12i Satz 1 vornehmen kann, verzdgert.
Mit der neuen Regelung wird das Erfordernis einer Zulassung nach § 12i Satz 1 BGG fur
Ausbildungsstatten Gibergangsweise nicht angewendet.
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Die weiteren Anforderungen an Ausbildungsstatten nach § 12i Satz 3 Nummer 1 und 2 so-
wie des Abschnitts 3 der Assistenzhundeverordnung bleiben bestehen. Die Einhaltung die-
ser Anforderungen muss von den Ausbildungsstatten jedenfalls zu Beginn der Ausbildung
gegenuber dem Menschen mit Behinderungen und bei einer Anmeldung zur Prifung nach
§ 12g gegenuber dem Prifer nach § 12j Absatz 2 BGG schriftlich zugesichert werden. Ist
gegenlber dem Prifer nach § 12j Absatz 2 BGG eine Zusicherung nach Absatz 2 erfolgt
und liegen die weiteren Voraussetzungen fur eine Prifungsanmeldung vor, so sind der As-
sistenzhund und die Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaft zur Prifung nach § 12g zuzu-
lassen. Sobald eine Ausbildungsstatte nach § 12i Satz 1 zugelassen wurde, kann anstatt
einer Zusicherung auch eine Kopie der Zulassung ausgehandigt werden.

Die Anwendungsdauer der Ubergangsregelung endet nach Absatz 3 mit dem Zeitpunkt, zu
dem mindestens eine akkreditierte fachliche Stelle nach § 12j Absatz 1 ihre Téatigkeit ab
Erhalt der Akkreditierung Uber zwolf Monate ausubt. Das Bundesministerium fur Arbeit und
Soziales wird den Tag, ab dem die Ubergangsregelung nach Absatz 1 BGG nicht mehr
angewendet wird, im Bundesgesetzblatt bekannt geben.

Zu Artikel 2 (Folgeanderungen)

Zu Absatz 1

Folgeanderung: Der alte § 1 Absatz 2 Satz 1, auf den verwiesen wird, wird zum § 1 Ab-
satz 1a.

Zu Absatz 2

Folgeadnderung: Der alte § 1 Absatz 2 Satz 1, auf den verwiesen wird, wird zum § 1 Ab-
satz 1a

Zu Absatz 3

Zu Nummer 1

Folgeanderung: Der alte § 13 Absatz 3, auf den verwiesen wird, wird zum § 12c Absatz 1.
Zu Nummer 2

Folgeanderung: Der alte § 13 Absatz 3, auf den verwiesen wird, wird zum § 12¢ Absatz 1.
Zu Nummer 3

Folgeanderung: Der Verweis auf die Beratungsfunktion in § 13 Absatz 2 wurde sprachlich
an den neuen Wortlaut angepasst.

Zu Nummer 4
Folgeanderung: Der alte § 13 Absatz 3, auf den verwiesen wird, wird zum § 12c Absatz 1.
Zu Nummer 5

Folgeadnderungen: Der bisherige § 13 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 wird zu § 12c Absatz 1
Satz 2 Nummer 1 und der alte § 13 Absatz 3, auf den verwiesen wird, zu § 12c Absatz 1.

Zu Nummer 6

Folgeanderungen: Der alte § 13 Absatz 3, auf den verwiesen wird, wird zum § 12c Ab-
satz 1.
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Zu Absatz 4

Folgeanderungen:

Zu Nummer 1

Der alte § 12i Absatz 1 Satz 1, auf den verwiesen wird, wird zu § 12i Satz 1.
Zu Nummer 2

Durch die Verlangerung der Frist in § 12e Absatz 3 Satz 2 Nummer 4b (neu) muss auch die
Frist verlangert werden, bis zu welcher ein Antrag auf Anerkennung gestellt werden kann.

Zu Nummer 3
Der alte § 12i Absatz 1 Satz 1, auf den verwiesen wird, wird zu § 12i Satz 1.
Zu Artikel 3 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Das gespaltene Inkrafttreten ist erfor-
derlich, weil die Regelungen des Artikel 1, Nummer 11 Buchstabe ¢, Nummer 13 und Num-
mer 19 mdglichst zeitnah in Kraft treten missen. Zur Umsetzung dieser Regelungen bedarf
es keiner besonderen Vorlaufzeit. Ohne die Fristverlangerung in Artikel 1 Nummer 11 Buch-
stabe c kdénnen aktuell keine Anerkennungsverfahren stattfinden, obwohl entsprechende
Antrage bei den zustandigen Landesstellen vorliegen. Darliber hinaus sind die Prifungen
fur Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaften nach § 12e Absatz 3 Satz 2 Nummer 4 Buch-
stabe b BGG faktisch bis zum Inkrafttreten ausgesetzt. Auch Artikel 1, Nummer 13muss
zeitnah in Kraft treten, da damit der Zeitraum fiir die Durchfihrung der Studie von 2024 auf
2025 angepasst wird, was dem faktischen Durchfiihrungszeitraum der Studie entspricht.
Ein zeitnahes Inkrafttreten von Artikel 1, Nummer 19 ist dringend erforderlich, damit die
akkreditierten Prifer nach § 12j Absatz 2 BGG mit den Prifungen von Mensch-Assistenz-
hund-Gemeinschaften gemal § 12g BGG beginnen kdonnen.
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	Artikel 1
	Änderung des Behindertengleichstellungsgesetzes
	Das Behindertengleichstellungsgesetz vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 1468), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	2. In § 3 Satz 1 wird nach der Angabe „Barrieren an der“ die Angabe „vollen, wirksamen und“ eingefügt.
	3. § 7 wird durch die folgenden §§ 7 und 8 ersetzt:
	§ 7 „
	Benachteiligungsverbot
	(1) Ein Träger öffentlicher Gewalt darf Menschen mit Behinderungen nicht benachteiligen.
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	(5) Besondere Regelungen zugunsten von Menschen mit Behinderungen, insbesondere im Neunten Buch Sozialgesetzbuch und dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, bleiben unberührt.

	§ 7a
	Zulässige unterschiedliche Behandlung
	(1) Eine unterschiedliche Behandlung von Menschen mit und ohne Behinderungen ist zulässig, wenn durch geeignete und angemessene Maßnahmen bestehende Nachteile wegen einer Behinderung verhindert oder ausgeglichen werden sollen. Bei der Anwendung von Ge...
	(2) In Fällen des § 7 Absatz 2 ist eine Verletzung des Benachteiligungsverbots nach § 7 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 nicht gegeben, wenn für die unterschiedliche Behandlung ein sachlicher Grund vorliegt.
	(3) Beim Zugang zu Dienstleistungen, die eine privatrechtliche Versicherung zum Gegenstand haben, ist eine unterschiedliche Behandlung nur zulässig, wenn diese auf anerkannten Prinzipien risikoadäquater Kalkulation beruht, insbesondere auf einer versi...
	(4) Die Möglichkeit, unterschiedliche Bedingungen für den Zugang zu einem Kredit anzubieten und zu gewähren, die durch objektive Kriterien hinreichend gerechtfertigt sind, bleibt unberührt.

	§ 7b
	Ansprüche
	(1) Wer nach § 7 Absatz 1 oder Absatz 2 benachteiligt wurde, kann die Beseitigung der Benachteiligung verlangen. Sind weitere Benachteiligungen zu besorgen, so kann Unterlassung verlangt werden. Weitergehende Ansprüche bleiben hiervon unberührt. In Fä...
	(2) Eine öffentliche Stelle nach § 12 ist verpflichtet, den durch die Benachteiligung entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies gilt nicht, wenn der Benachteiligende die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Wegen eines Schadens, der nicht Vermögenss...
	(3) Verletzt ein Unternehmer das Benachteiligungsverbot nach § 7 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, kann abweichend von Absatz 1 ausschließlich die Feststellung des Verstoßes verlangt werden.

	§ 7c
	Duldungspflicht
	Vermieter, Verpächter und Eigentümer von Räumen und Grundstücken haben Maßnahmen zu dulden, die für den jeweiligen Mieter oder Pächter zur Erfüllung seiner Pflichten nach § 7 erforderlich sind. § 554 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und § 20 des Wohnungse...

	§ 8
	Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr
	(1) Bauten des Bundes einschließlich der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sollen im Rahmen von Bauaufgaben des Bundes barrierefrei gestaltet werden.
	(2) Der Bund, einschließlich der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, soll bauliche Barrieren in den Gebäudeteilen seiner Bestandsbauten, soweit sie dem Publikumsverkehr dienen, feststellen und sie unte...
	(3) Die Eigentümer der von den obersten Bundesbehörden und Bundesorganen genutzten Bestandsbauten veröffentlichen alle fünf Jahre, erstmals zum 1. Dezember 2027, die zum Abbau bestehender Barrieren in diesen Bestandsbauten getroffenen Maßnahmen auf ih...
	(4) Der Bund einschließlich der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts ist verpflichtet, die Barrierefreiheit bei Anmietungen der von ihm genutzten Bauten zu berücksichtigen. Künftig sollen nur barrierefre...
	(5) Sonstige bauliche oder andere Anlagen, öffentliche Wege, Plätze und Straßen sowie öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel im öffentlichen Personenverkehr sind nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsvorschriften des Bundes barri...
	(6) Für die barrierefreie Gestaltung im Sinne der Absätze 1, 2 und 5 sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Von diesen Anforderungen kann abgewichen werden, wenn mit einer anderen Lösung in gleichem Maße die Anforderungen an di...
	(7) § 554 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und § 20 des Wohnungseigentumsgesetzes bleiben unberührt.
	(8) Landesrechtliche Bestimmungen, insbesondere die Landesbauordnungen, bleiben von den Verpflichtungen nach dieser Vorschrift unberührt.
	(9) Die Vorschrift gilt nicht für militärisch genutzte Einrichtungen und Einrichtungen der Sicherheitsbehörden.“


	4. § 9 wird wie folgt geändert:
	(3) „ Bei Gefahren für Leben und Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger im Bundesgebiet stellen die Träger öffentlicher Gewalt die der Allgemeinheit zur Verfügung gestellten Informationen auch in Deutscher Gebärdensprache bereit.“

	5. § 10 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	6. § 11 wird durch den folgenden § 11 ersetzt:
	§ 11 „
	Verständlichkeit und Leichte Sprache
	(1) Träger öffentlicher Gewalt sollen mit Menschen mit geistigen oder seelischen Behinderungen in einfacher und verständlicher Sprache kommunizieren. Auf Verlangen sollen sie ihnen insbesondere Bescheide, Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtliche Ve...
	(2) Ist die Erläuterung nach Absatz 1 nicht ausreichend, sollen Träger öffentlicher Gewalt auf Verlangen Menschen mit geistigen oder seelischen Behinderungen Bescheide, Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtliche Verträge, Vordrucke, Nachfragen und Hi...
	(3) Der Träger öffentlicher Gewalt muss einen Menschen mit geistigen oder seelischen Behinderungen auf seine Rechte nach den Absätzen 1 und 2 hinweisen, wenn er Kenntnis vom Vorliegen einer solchen Beeinträchtigung hat.
	(4) Kosten für Erläuterungen im notwendigen Umfang nach Absatz 1 oder 2 sind von dem zuständigen Träger öffentlicher Gewalt zu tragen. Der notwendige Umfang bestimmt sich nach dem individuellen Bedarf der Berechtigten.
	(5) Träger öffentlicher Gewalt sollen Informationen vermehrt in Leichter Sprache bereitstellen. Die Bundesregierung wirkt darauf hin, dass die Träger öffentlicher Gewalt die Leichte Sprache stärker einsetzen und ihre Kompetenzen für das Verfassen von ...
	(6) Bei Gefahren für Leben und Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger im Bundesgebiet stellen die Träger öffentlicher Gewalt die der Allgemeinheit zur Verfügung gestellten Informationen auch in Leichter Sprache bereit.“


	7. Die § 12 und § 12a werden durch die folgenden § 12 und § 12a ersetzt:
	§ 12 „
	Öffentliche Stellen des Bundes
	(1)  Öffentliche Stellen des Bundes sind
	(2) Parteien im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 des Parteiengesetzes und Fraktionen im Deutschen Bundestag stehen öffentlichen Stellen des Bundes gleich.

	§ 12a
	Barrierefreie Informationstechnik
	(1) Öffentliche Stellen des Bundes gestalten ihre Websites und mobilen Anwendungen, einschließlich der für die Beschäftigten bestimmten Angebote im Intranet, barrierefrei. Schrittweise, spätestens bis zum 23. Juni 2021, gestalten sie ihre elektronisch...
	(2) Vom Anwendungsbereich ausgenommen sind folgende Inhalte von Websites und mobilen Anwendungen:
	(3) Die barrierefreie Gestaltung erfolgt nach Maßgabe der aufgrund des § 12d zu erlassenden Verordnung. Soweit diese Verordnung keine Vorgaben enthält, erfolgt die barrierefreie Gestaltung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
	(4) Insbesondere bei Neuanschaffungen, Erweiterungen und Überarbeitungen ist die barrierefreie Gestaltung bereits bei der Planung, Entwicklung, Ausschreibung und Beschaffung zu berücksichtigen.
	(5) Unberührt bleiben die Regelungen zur behinderungsgerechten Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten zugunsten von Menschen mit Behinderungen in anderen Rechtsvorschriften, insbesondere im Neunten Buch Sozialgesetzbuch.
	(6) Von der barrierefreien Gestaltung können öffentliche Stellen des Bundes ausnahmsweise absehen, soweit sie durch eine barrierefreie Gestaltung unverhältnismäßig belastet würden.
	(7) Der Bund wirkt darauf hin, dass gewerbsmäßige Anbieter von Websites sowie von grafischen Programmoberflächen und mobilen Anwendungen, die mit Mitteln der Informationstechnik dargestellt werden, aufgrund von Zielvereinbarungen nach § 5 Absatz 2 ihr...
	(8) Angebote öffentlicher Stellen im Internet, die auf Websites Dritter veröffentlicht werden, sind soweit möglich barrierefrei zu gestalten.“


	8. In § 12b Absatz 2 Nummer 2 wird die Angabe „zur Umsetzung der Barrierefreiheit“ durch die Angabe „zu den gemäß § 12a Absatz 2 nicht vom Anwendungsbereich dieses Gesetzes umfassten Inhalten“ ersetzt.
	9. § 12c wird durch den folgenden § 12c ersetzt:
	„§ 12c
	Überwachungsstelle für Barrierefreiheit von Informationstechnik
	(1) Bei der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit wird eine Überwachungsstelle für Barrierefreiheit von Informationstechnik errichtet. Ihre Aufgaben sind:
	(2) Bei der Überwachungsstelle wird ein Ausschuss für barrierefreie Informationstechnik eingerichtet;  in dem Ausschuss sollen fachkundige Vertreterinnen und Vertreter der folgenden Stellen vertreten sein:
	(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales führt die Fachaufsicht über die Überwachungsstelle.
	(4) Zur Vorbereitung der Berichterstattung an die Kommission teilen die Länder der Überwachungsstelle die Ergebnisse ihrer Überwachung nach Artikel 8 Absatz 1 bis 3 der Richtlinie (EU) 2016/2102 in der Fassung vom 16. Oktober 2016 spätestens bis zum 3...


	10. § 12d wird wie folgt geändert:
	11. § 12e wird wie folgt geändert:
	(2) „ Ein Verstoß gegen Absatz 1 Satz 1 gilt als Benachteiligung im Sinne von § 7 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5.“

	12. In § 12i Satz 2 wird die Angabe „jährlich“ durch die Angabe „innerhalb des dritten Jahres nach Erteilung“ ersetzt.
	13. In § 12k Satz 1 wird die Angabe „2024“ durch die Angabe „2025“ ersetzt.
	14. § 13 wird wie folgt geändert:
	„(2) Die Bundesfachstelle für Barrierefreiheit ist zentrale Anlaufstelle zu Fragen der Barrierefreiheit für die Träger öffentlicher Gewalt. Sie berät darüber hinaus auch
	(3) Bei der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit wird ein Bundeskompetenzzentrum für Deutsche Gebärdensprache und Leichte Sprache eingerichtet. Das Bundeskompetenzzentrum berät die Bundesministerien und deren nachgeordnete Behörden insbesondere im Zu...

	15. Die Überschrift des Abschnitt 4 wird durch die folgende Überschrift ersetzt:
	„Abschnitt 4
	Rechtsbehelfe und Schlichtungsverfahren“.

	16. § 14 wird durch den folgenden § 14 ersetzt:
	„§ 14
	Vertretungsbefugnisse in gerichtlichen Verfahren
	Wenn ein Mensch mit Behinderungen in seinen Rechten aus diesem Gesetz verletzt ist, kann er einen nach § 15 Absatz 3 anerkannten Verband beauftragen, an seiner Stelle Rechtsschutz zu beantragen. Gleiches gilt bei Verstößen gegen Vorschriften des Bunde...


	17. § 16 wird durch den folgenden § 16 ersetzt:
	§ 16 „
	Schlichtungsverfahren
	(1) Bei der oder dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen nach Abschnitt 5 wird eine Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten nach den Absätzen 2 und 3 eingerichtet. Sie wird mit...
	(2) Wer der Ansicht ist, in einem Recht nach diesem Gesetz verletzt worden zu sein durch
	(3) Ein nach § 15 Absatz 3 anerkannter Verband kann bei der Schlichtungsstelle nach Absatz 1 einen Antrag auf Einleitung eines Schlichtungsverfahrens stellen, wenn er einen Verstoß einer öffentlichen Stelle des Bundes behauptet
	(4) Der Antrag nach den Absätzen 2 und 3 kann in Textform oder zur Niederschrift bei der Schlichtungsstelle gestellt werden. Diese übermittelt zur Durchführung des Schlichtungsverfahrens eine Abschrift des Schlichtungsantrags an den Antragsgegner.
	(5) Die schlichtende Person wirkt in jeder Phase des Verfahrens auf eine gütliche Einigung der Beteiligten hin. Sie kann einen Schlichtungsvorschlag unterbreiten. Der Schlichtungsvorschlag soll am geltenden Recht ausgerichtet sein. Die schlichtende Pe...
	(6) Das Schlichtungsverfahren ist für die Beteiligten unentgeltlich.
	(7) Das Schlichtungsverfahren endet mit


	18. § 18 wird wie folgt geändert:
	(2) „ Zur Wahrnehmung der Aufgabe nach Absatz 1 beteiligen die Bundesministerien die beauftragte Person frühzeitig bei allen Gesetzes-, Verordnungs- und sonstigen wichtigen Vorhaben, soweit sie Fragen der Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behind...

	19. Nach § 19 wird der folgende Abschnitt 7 eingefügt:
	„Abschnitt 7
	Übergangsregelung
	§ 20
	Übergangsregelung
	(1) Eine Ausbildungsstätte, die Assistenzhunde nach § 12f ausbildet, bedarf keiner Zulassung nach § 12i Satz 1, wenn sie die folgenden Anforderungen erfüllt:
	(2) Das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 hat die Ausbildungsstätte dem Menschen mit Behinderungen zu Beginn der Ausbildung und dem Prüfer (§ 12j Absatz 2) bei einer Anmeldung zur Prüfung (§ 12g) schriftlich zu versichern.
	(3) Absatz 1 wird nicht mehr angewendet, sobald mindestens eine akkreditierte fachliche Stelle nach § 12j Absatz 1 ihre Tätigkeit ab Erhalt der Akkreditierung über zwölf Monate ausübt. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt den Tag, ab dem...





	Artikel 2
	Folgeänderungen
	(1) Die Kommunikationshilfenverordnung vom 17. Juli 2002 (BGBl. I S. 2650), die zuletzt durch Artikel 12 Absatz 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3229) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 1 Absatz 2 wird die Angabe „§ 1 Absatz 2 Satz 1“ durch die Angabe „§ 1 Absatz 1a“ ersetzt.
	(2) Die Verordnung über barrierefreie Dokumente in der Bundesverwaltung vom 17. Juli 2002 (BGBl. I S. 2652), die durch Artikel 3 der Verordnung vom 25. November 2016 (BGBl. I S. 2659) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 1 Absatz 2 wird die Angabe „§ 1 Absatz 2 Satz 1“ durch die Angabe „§ 1 Absatz 1a“ ersetzt.
	(3) Die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung vom 12. September 2011 (BGBl. I S. 1843), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nummer 286) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In § 3 Absatz 5 wird in der Angabe vor Nummer 1 die Angabe „§13 Absatz 3“ durch die Angabe „§ 12c Absatz 1“ ersetzt.
	2. In § 5 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 13 Absatz 3“ durch die Angabe „§ 12c Absatz 1“ ersetzt
	3. In § 6 Satz 1 wird die Angabe „die öffentlichen Stellen des Bundes im Rahmen der Erstberatung nach § 13 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 des Behindertengleichstellungsgesetzes“ durch die Angabe „die Träger öffentlicher Gewalt nach § 13 Absatz 2 Satz 1 sowi...
	4. In § 7 Absatz 4 Satz 3 wird die Angabe „§ 13 Absatz 3“ durch die Angabe „§ 12c Absatz 1“ ersetzt.
	5. In § 8 Absatz 1 wird die Angabe „§ 13 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1“ durch die Angabe „§ 12c Absatz 1 Satz 2 Nummer 1“ und die Angabe „§ 13 Absatz 3“ durch die Angabe „§ 12c Absatz 1“ ersetzt.
	6. In § 9 Absatz 1 wird die Angabe „§ 13 Absatz 3“ durch die Angabe „§ 12c Absatz 1“ ersetzt.

	(4) Die Assistenzhundeverordnung vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2436) wird wie folgt geändert:
	1. In § 2 Satz 1 Nummer 3 und Nummer 4 wird die Angabe „§ 12i Absatz 1 Satz 1“ durch die Angabe „§ 12i Satz 1“ ersetzt.
	2. In § 21 Absatz 5 wird die Angabe „2025“ durch die Angabe „2027“ ersetzt.
	3. In § 29 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 12i Absatz 1 Satz 1“ durch die Angabe „§ 12i Satz 1“ ersetzt.


	Artikel 3
	Inkrafttreten
	Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am ersten Tag des auf die Verkündung folgenden Quartals in Kraft. Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe c, Nummer 13 und 19 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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